
Teils im Rahmen dieser formalen Organisa-
tionsstruktur, teils diese überlagernd hat sich
ein funktionales System herausgebildet, das
der Lösung bestimmter politischer Probleme
dienen soll. Ein Beispiel dafür ist die Nu-
kleare Planungsgruppe (NPG), ein Unteraus-
schuß des Komitees für Nukleare Angelegen-
heiten (NDAC), die Mitte der sechziger Jahre
eingerichtet wurde, um den nichtnuklearen
Mitgliedern der Allianz größere Mitsprache-
möglichkeiten in nuklearen Fragen zu geben
— und damit einen Ersatz für eigene Nu-
klearstreitkräfte oder einen nuklearen Mitbe-
sitz im Rahmen multilateraler Streitkräfte
(MLF) zu bieten. Die EURO-Group ist eine
informelle Zusammenkunft der Verteidi-
gungsminister (oder ihrer Vertreter) von zehn
europäischen Staaten zur Stärkung des euro-
päischen Parts innerhalb des Atlantischen
Bündnisses. Auch zur Führung der MBFR-
Verhandlungen wurden mit der MBFR-Wor-
king Group und der Ad-hoc-Group spezielle
funktionale Koordinierungsgremien geschaf-
fen. Dasselbe war der Fall bei der Vorberei-
tung des NATO-Doppelbeschlusses vom De-
zember 1979 und seiner Implementierung, die
im Rahmen einer High Level Group (HLG)
und eines Special Consultative Group (SCG)
erfolgt. Darüber hinaus bietet der NATO-Rah-
men informelle Abstimmungsmöglichkeiten
der sechzehn (bzw. vierzehn am integrierten
Verteidigungsprogramm beteiligten) Staaten
für internationale Konferenzen (z. B. bei der
KSZE) und bei auftretenden Problemen (z. B.
beim Nahost-Konflikt)9).

10) Vgl. Th. Jansen, Die Institutionen, in: K. Car-
stens/D. Mahncke (Hrsg.), Westeuropäische Vertei-
digungskooperation, München und Wien 1972,
S. 214-217.
11) Vgl. U. Everling, Europäische Gemeinschaften
und Bundesrepublik Deutschland — Zur Verflech-
tung der nationalen und der gemeinschaftlichen
Politik, in: Regionale Verflechtung der Bundesre-
publik Deutschland, a. a. O. (Anm. 9), S. 38-91; E. U.
Junker, Der Entscheidungsprozeß im Ministerrat
der Europäischen Gemeinschaften, ebenda,. S. 167
bis 184; R. Lohrmann, Entscheidungsprozesse in der
Verwaltung der Europäischen Gemeinschaften,
ebenda, S. 193-212; Chr. Sasse, Regierungen, Parla-
mente, Ministerrat. Entscheidungsprozesse in der
Europäischen Gemeinschaft, Bonn 1975; R. Rum-
mel/W. Wessels, Die Europäische Politische Zu-
sammenarbeit. Leistungsvermögen und Struktur
der EPZ, Bonn 1978; H. Wallace/W. Wallace/C.

Die Westeuropäische Union (WEU) ist dage-
gen nie über den Charakter einer „Behelfsor-
ganisation" hinausgewachsen: um eine Kon-
trolle über das deutsche militärische Poten-
tial zu ermöglichen bzw. um Großbritannien
nach dem Scheitern der Beitrittverhandlun-
gen zur EWG 1963 enger an die Sechs zu bin-
den. Dies reichte jedoch nicht aus, um, wenn
die jeweiligen historischen Zwecke erfüllt
waren, die WEU zu einem bedeutsamen si-

cherheitspolitischen Abstimmungsorgan wer-
den zu lassen! ).10

2. Die Europäische Gemeinschaft

Für die Europäische Gemeinschaft charakte-
ristisch ist ein Nebeneinander von Gemein-
schaftsorganen, die die Gesamtinteressen der
Gemeinschaft repräsentieren, und multilate-
ralen Entscheidungsprozessen, in die die Ver-
treter der Mitgliedstaaten ihre nationalen In-
teressen einbringen. Die entsprechenden In-
stitutionen sind zum einen die EG-Kommis-
sion und zum anderen der EG-Ministerrat;
dem seit 1979 direkt gewählten Europäischen
Parlament fehlt es vorerst noch an Kompeten-
zen, um eine eigenständige Rolle in der Ge-
meinschaftspolitik zu spielen. Da die Zustän-
digkeit der EG auf Fragen der Wirtschafts-
und Gesellschaftspolitik — allerdings weit in-
terpretiert — begrenzt ist, hat sich neben der
EG ein System funktionaler politischer Zu-
sammenarbeit herausgebildet: der Europäi-
sche Rat (ER), der dreimal im Jahr in Brüssel
und am Ort der halbjährlich wechselnden
Präsidentschaft auf der Ebene der Staats- und
Regierungschefs (unter Hinzuziehung des
Präsidenten der EG-Kommission) tagt, und
die Europäische Politische Zusammenarbeit
(EPZ), eine regelmäßige intergouvernemen-
tale Zusammenarbeit zwischen den Außenmi-
nisterien der Gemeinschaftsstaaten. Als Poli-
tisches Komitee spielt sich diese auf der
Ebene der Politischen Direktoren, in von die-
sen eingesetzten Arbeitsgruppen nationaler
Experten oder in Kontakten zwischen den
Botschaftern der Zehn ab und verfolgt den
Zweck, die nationalen politischen Stand-
punkte möglichst eng aufeinander abzustim-
men. Rein militärische Fragen wurden bisher
— vor allem auf französisches Insistieren —
aus dem ER und der EPZ ausgespart111).



Zusammenarbeit davon abhängt, wie eng der
Rapport zwischen Bonn und Paris ist
Geographisch wie historisch bedingt und
durch die Ostpolitik gefördert, bestehen viel-
fältige Beziehungen zur DDR, zur Sowjet-
union und den anderen osteuropäischen Staa-
ten. Ein weiteres Netz wird durch die Bezie-
hungen zu denjenigen Ländern der Dritten
Welt gebildet, mit denen die Bundesrepublik
enge wirtschaftliche Beziehungen als Roh-
stoffimporteur oder Exporteur von Industrie-
produkten unterhält.
Die Dichte der internationalen Verflech-
tungsmuster hat zum einen zur Folge, daß die
für die Nachkriegsperiode typische Hierar-
chisierung der außenpolitischen Problembe-
reiche sich abgeschwächt hat oder teilweise
ganz weggefallen ist. Die unter den Bedingun-
gen des Kalten Krieges entstandene Sicher-
heitsorientierung der westdeutschen Politik
wurde relativiert bzw. überlagert durch die
Dringlichkeit anderer Fragen, wie z. B. die
Entspannungspolitik oder die Weltwirt-
schaftspolitik. Zum anderen ist eine sektorale
Unterscheidung der einzelnen Problem-
komplexe nicht mehr immer möglich. Auf der
internationalen Bühne können Fragen der Si-

cherheitspolitik nicht unabhängig von sol-
chen der Außenwirtschaftspolitik behandelt
werden; eine .Abschottung“ des einen Be-
reichs vom anderen ist in der Regel dysfunk-
tional. Andererseits ist die Interdependenz
der Problembereiche aber nicht soweit gedie-
hen, daß in jedem Fall die Ausbalancierung
von Asymmetrien in dem einen Bereich
durch solche in einem anderen möglich
wäre.

Da das politische System der Bundesrepublik
sich an die internationale Verflechtung der
Willensbildungs- und Entscheidungsstruktu-
ren weitgehend angepaßt hat, kommt es hier
nur selten zu einem Spannungsverhältnis
zwischen nationalen und supranationalen
Prozessen. Verfassungsrechtlich durch Art. 24
GG abgesichert, hat die konkrete Situation
der Nachkriegszeit sicher dazu beigetragen,
daß die Mehrheit der Bevölkerung und der
politischen Eliten die internationalen Bindun-
gen der Bundesrepublik voll akzeptiert und
zu ihrem Vorteil zu nutzen weiß. Auf dem
Gebiet der Außenpolitik entspricht „die ver-
fassungsmäßige Struktur der Bundesrepublik
nicht mehr voll derjenigen, die im Grundge-
setz vorgezeichnet ist"14).

Probleme

Demokratische Außenpolitik bedarf einer
doppelten Legitimation: zum einen hinsicht-
lich der Vereinbarkeit mit den normativen
Zielen des politischen Systems der Bundesre-
publik Deutschland, zum anderen hinsichtlich
der Mitwirkung und Kontrolle durch seine
gewählten Vertreter in den dafür zuständigen
Verfassungsorganen. Als außenpolitische
Grundwerte nennt das Grundgesetz in seiner
Präambel die Wahrung der nationalen und
staatlichen Einheit, die Vereinigung Europas
und den Dienst am Frieden der Welt. Diese
Postulate sind Zielvorgaben für die Außenpo-
litik der Bundesrepublik, wobei ihre Interpre-
tation einem historischen Wandel unterwor-
fen war und über ihre Realisierung in der
politischen Praxis immer wieder erbittert ge-
rungen wurde: 1950 über die Frage der
Gleichberechtigung und Selbstbestimmung
ei den ersten Schritten zur europäischen In-
egration (Beitritt zum Europa-Rat und Hin-
nahme des Ruhrstatuts), 1952 über die Priori-
atenfrage zwischen Westintegration und
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Wiedervereinigung (anläßlich der sowjeti-
schen Noten), 1954—1957 über die Bewaff-
nung der Bundesrepublik (EVG- bzw. NATO-
Beitritt und Atombewaffnung der Bundes-
wehr), 1963 über den Vorrang der Beziehun-
gen zu Paris bzw. zu Washington (Deutsch-
Französischer Vertrag), 1970—1972 über die
Hinnahme des Status quo in Europa (Debatte
über die Ostverträge), 1979—1983 über das
Verhältnis von militärischer Rüstung und po-
litischer Entspannung (NATO-Doppelbe-
schluß).



Mitwirkung und Kontrolle der Außenpolitik
fallen im politischen System der Bundesrepu-
blik nach Art. 59,2 GG und Art. 73, 1 sowie
73,5 GG in die Zuständigkeit des Bundes und
hier des Bundestages; der Bundesrat wirkt in
der Regel nur dann mit, wenn Angelegenhei-
ten betroffen sind, die in die Zuständigkeit
der Länder fallen, er gemäß Art. 73,3 GG von
seinem Einspruchsrecht Gebrauch macht
oder eine Änderung des Grundgesetzes erfor-
derlich ist. In der politischen Praxis konzen-
triert sich die Mitwirkung des Bundestages
am außenpolitischen Entscheidungsprozeß
auf drei Gebiete: die Richtungskontrolle, die
Ratifizierung von völkerrechtlichen Verträ-
gen und die Bewilligung von Haushaltsmit-
teln ).15

Die Richtungskontrolle dient dem Ziel, den
von der Regierung (in den meisten Fällen
auch von der jeweiligen Parlamentsmehrheit)
verfolgten außenpolitischen Kurs transparent
zu machen, eine Kurskorrektur herbeizufüh-
ren bzw. eine Berücksichtigung abweichender
oder zusätzlicher Gesichtspunkte zu errei-
chen. Mit Hilfe von Großen und Kleinen An-
fragen oder Aktuellen Stunden soll im Parla-
ment eine Grundsatzdebatte, zumindest aber
eine öffentliche Aussprache herbeigeführt
werden, in der die Opposition ihre Kritik arti-
kulieren und ihre abweichende Meinung for-
mulieren kann. Wenn sich die Regierungsko-
alition des Instruments der Großen Anfrage
bedient, so will sie in der Parlamentsdebatte
ihre politische Position darlegen und für
diese durch die von einer solchen Debatte
ausgehende Öffentlichkeitswirkung um Zu-
stimmung werben. Auch bei einer von der
Opposition beantragten Debatte versäumt sie
es daher selten, über die Antwort auf die An-
frage hinaus ihre Position in einer vom Bun-
deskanzler vorgetragenen Regierungserklä-
rung oder in einer ausführlichen Stellung-
nahme des zuständigen Ressortministers zu
begründen. In der Geschichte des Deutschen
Bundestages bilden die großen Debatten über
Fragen der Sicherheitspolitik in der zweiten
Hälfte der fünfziger Jahre ebenso wie diejeni-

gen über die Ostpolitik in der ersten Hälfte
der siebziger Jahre Höhepunkte der park-
mentarischen Auseinandersetzung.

Das klassische Recht parlamentarischer Mit-
wirkung in der Außenpolitik ist die Zustim-
mung zu internationalen Verträgen. Aller-
dings findet nur ein Teil außenpolitischer Ak-
tivitäten ihren Niederschlag in vertraglicher
Form; quantitativ überwiegen nicht ratifizie-
rungsbedürftige Verwaltungsabkommen, ein-
seitige Bindungen oder Verpflichtungen, die
im Rahmen bestehender Verträge oder in su-
pranationalen Gremien eingegangen werden.
Hinzu kommt, daß im deutschen Verfassungs-
recht das Parlament nicht die Möglichkeit
hat, Änderungen oder Zusätze zu den Verträ-
gen anzubringen, und in der Regel eine Desa-
vouierung der Regierung durch Verwerfung
eines vorgelegten Vertrages zu vermeiden ge-
sucht wird. Im Rahmen des Ratifikationspro-
zesses kommt dem Auswärtigen Ausschuß
eine wichtige Rolle zu. An ihn wird das Ratifi-
zierungsgesetz nach der ersten Lesung im
Plenum verwiesen; hier wird die Begründung
erarbeitet, wobei gelegentlich Parlaments-
mehrheit und Parlamentsminderheit abwei-
chende Begründungen vorlegen (so z. B. beim
Moskauer und Warschauer Vertrag), ehe
dann in der Zweiten, abschließenden Lesung
die Abstimmung im Plenum stattfindet.
Der Bundesrat kann, aber muß sich nicht mit
einem zur Ratifizierung anstehenden Vertrag
befassen, es sei denn, aus dem Inhalt des Ver-
trages ergibt sich eine materielle Zustim-
mungsbedürftigkeit. Wenn dies nicht der Fall
ist, hat er lediglich das Recht zum Einspruch,
der von einer qualifizierten Mehrheit des
Bundestages überstimmt werden kann. Diese
Regeln sind dann besonders bedeutsam,
wenn, wie bei den Ostverträgen, die Regie-
rungskoalition im Bundestag nur über eine
ganz knappe Mehrheit verfügt und die Oppo-
sition den Bundesrat beherrscht.

Bei den Ostverträgen (Moskauer Vertrag,
Warschauer Vertrag, Grundlagenvertrag mit
der DDR) war ebenso wie bei den Westverträ-
gen (EVG- bzw. NATO-Vertrag) neben ihren
materiellen Inhalten auch die Frage umstrit-
ten, ob diese Verträge im Einklang mit dem
Grundgesetz ständen oder verfassungswidrig
wären bzw. eine Änderung des Grundgeset-
zes voraussetzten. Bei den Westverträgen
ging es um die Interpretation des Art. 24 GG,
wonach sich die Bundesrepublik zur Wah-
rung des Friedens einem System gegenseiti-
ger kollektiver Sicherheit einordnen könne,



und die Frage, ob damit auch das Recht zur
Aufstellung von Streitkräften impliziert sei,
während bei den Ostverträgen die Wahrung
des Einheitsgebots umstritten war und Ver-
stöße gegen die Fürsorgepflicht der Bundes-
regierung für alle Deutschen befürchtet wur-
den.
Während bei den Westverträgen die Bundes-
regierung sich mit einer extensiven Ausle-
gung des Art 24 durchsetzte, den militäri-
schen Beitrag der Bundesrepublik jedoch
durch entsprechende Änderungen des
Grundgesetzes absicherte, bejahte im Fall der
Ostverträge die Bundestags-Mehrheit ihre
Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz. Die im
palamentarischen Verfahren unterlegene
Minderheit kann in solchen Fällen das Bun-
desverfassungsgericht anrufen. Beim Grund-
lagenvertrag mit der DDR machte die Bayeri-
sche Staatsregierung von diesem Recht — in
der Sache erfolglos — Gebrauch, wobei das
Bundesverfassungsgericht die Verfassungs-
mäßigkeit des Grundlagenvertrages bestätig-
te, jedoch dem Einheitsgebot des Grundgeset-
zes eine eigenwillige Interpretation gab ).16

Das Budgetrecht gibt dem Bundestag eben-
falls verschiedene Möglichkeiten der Mitwir-
kung. Er kann seinen Einfluß einmal bei der
Beratung im Haushaltsausschuß über die Ein-
zelpläne der verschiedenen Ressorts geltend
machen. Da Art. 87 a GG ausdrücklich vor-
schreibt, daß die zahlenmäßige Stärke und die
Grundzüge der Organisation der Bundeswehr
aus dem Haushaltsplan hervorgehen müssen,
hat der Bundestag eine Mitsprachemöglich-
keit hinsichtlich der Streitkräfteziele, der Be-
schaffungsvorhaben und der Grundlagen der
Militärstrategie.
Ebenfalls kann der Bundestag Einfluß neh-
men auf die Kreditvergabe, wenn die Regie-
rung Bürgschaften übernimmt oder die von
den Banken eingeräumten Kreditkonditionen
mit Beträgen aus dem Bundeshaushalt sub-
ventioniert, wie dies z. B. bei dem Milliarden-
kredit an Polen im August 1975 oder bei den
Finanzierungsmodalitäten für das deutsch-so-

wjetische Erdgas-Röhren-Geschäft vom Som-
mer 1981 der Fall war. Außerdem kann der
Bundestag Entscheidungsvorbehalte oder
Sperrvermerke in das Haushaltsgesetz schrei-
ben.

Schließlich kann die Abstimmung über den
Bundeshaushalt zur Artikulation von Zustim-
mung oder Ablehnung der Regierungspolitik
benutzt werden. So hat es Haushaltsdebatten
gegeben, bei denen die CDU/CSU-Opposition
zwar den Bundeshaushalt insgesamt abge-
lehnt, dem Einzelplan des Bundesverteidi-
gungsministeriums aber zugestimmt hat, und
andere Fälle, in denen einzelne Abgeordnete
der SPD sich bei diesem Titel der Stimme ent-
hielten oder dagegen stimmten, um ein politi-
sches Signal — in diesem Fall für den Vor-
rang der Entspannungspolitik vor verstärkten
Rüstungsleistungen — zu setzen.

Für die Mitwirkung und Kontrolle auf dem
Gebiet der Sicherheits- und Entspannungspo-
litik kommt daher dem Auswärtigen Aus-
schuß, dem Verteidigungsausschuß, dem
Rechtsausschuß, dem Haushaltsausschuß und
dem Ausschuß für Innerdeutsche Beziehun-
gen eine besondere Rolle zu. Die Bedeutung
des Ausschusses für Auswärtige Angelegen-
heiten und des Ausschusses für Verteidigung
wird vom Grundgesetz durch die Bestimmung
hervorgehoben, daß beide Ständige Aus-
schüsse sind, die auch zwischen zwei Wahlpe-
rioden tätig werden. Der Verteidigungsaus-
schuß hat darüber hinaus die Rechte eines
Untersuchungsausschusses. Für den Auswär-
tigen Ausschuß und den Verteidigungsaus-
schuß, ebenso wie für ihren Unterausschuß
für Abrüstung und Rüstungskontrolle gilt, daß
eine ihrer Hauptaufgaben darin besteht, In-
formationen über aktuelle außenpolitische
Fragen zu sammeln, z. B. durch „briefings"
durch Vertreter der Ressorts, gelegentlich
durch den Minister selbst oder durch eigene
Informationsreisen. Diese werden dann an die
Fraktionen bzw. die Arbeitskreise weiterge-
geben (soweit es sich nicht um vertrauliche
Informationen handelt), ebenso wie in den
Ausschußsitzungen die Abgeordneten die in
Fraktion und Partei vorherrschenden Auffas-
sungen an die Regierung übermitteln. Die
Ausschüsse haben damit heute stärker eine
„Scharnierfunktion" als daß sie noch echte
Kontrollorgane sind bzw. es wegen des Infor-
mationsvorsprunges der Regierung und der
Ministerialbürokratie sein können.

Innerhalb der politischen Parteien vollzieht
sich die außenpolitische Meinungs- und Wil-



lensbildung auf zwei Gleisen: zum einen in
der Partei und ihren Gremien, zum anderen
in der Fraktion und ihren Arbeitskreisen. Für
die Parlamentsarbeit sind die Arbeitskreise
der Fraktionen, bei der SPD der Arbeitskreis I
.Außen- und Sicherheitspolitik, Innerdeut-
sche Beziehungen, Europa- und Entwick-
lungspolitik", bei der CDU/CSU der Arbeits-
kreis V Auswärtige, Innerdeutsche, Verteidi-
gungs- und Entwicklungspolitik", die wichtig-
sten Beratungsgremien. In ihnen und den von
ihnen eingesetzten Arbeitsgruppen werden
die Plenar- oder Ausschußsitzungen vorberei-
tet, während im Fraktionsvorstand eher die
politische Taktik abgestimmt wird, z. B. dar-
über entschieden wird, ob zu einem bestimm-
ten Problem eine Große Anfrage eingebracht
werden soll. Bei Problemen von grundsätzli-
cher Bedeutung oder bei Fragen, die auch in-
nerhalb der Fraktionen umstritten sind, muß
eine einheitliche Marschroute in der Gesamt-
fraktion herbeigeführt werden. In diesen Fäl-
len wird es auch zur Abstimmung mit dem
Parteivorstand bzw. Parteipräsidium kommen.
Die in diesem dualen System angelegte Kon-
kurrenz zwischen Partei und Fraktion —
wenn eine Partei sich in der Regierungsver-
antwortung befindet, kommt als dritter Faktor
noch die Rücksichtsnahme auf den Koali-
tionspartner hinzu — äußert sich häufig in
abweichenden politischen Stellungnahmen, in
Reden und Interviews, am deutlichsten aber
auf den Parteitagen, auf denen die politische
Programmatik festgeschrieben wird.

Wird die parlamentarische Mitwirkung und
Kontrolle schon durch die zunehmende Kom-
plexität der sicherheitspolitischen Problema-
tik erschwert, so wird diese dann nahezu un-
möglich, wenn die Entscheidungen nicht
mehr national getroffen werden, sondern sich
in bilateralen Absprachen oder in supranatio-
nalen Gremien vollziehen. Parlamentarier der
Bundesrepublik wirken zwar im direkt ge-
wählten Europäischen Parlament, in der Bera-
tenden Versammlung des Europarats und in
der Atlantischen Versammlung mit, doch ha-
ben diese Gremien nur geringe Entschei-
dungskompetenzen. Am weitestgehenden
sind noch die Rechte des Europäischen Parla-
ments, das ein — eingeschränktes — Budget-
recht hat und das durch Anfragen an die
Kommission und durch die Arbeit seiner Aus-
schüsse eine gewisse Kontrollfunktion aus-
üben kann; die anderen Versammlungen bie-
ten dagegen lediglich die Möglichkeit zur In-
formation und zur Interessenartikulation. Ein
weiteres Problem besteht in der Koordinie-

rung der Arbeit der verschiedenen parlamen-
tarischen Gremien; aufgrund der damit ver-
bundenen Arbeitsbelastung erwies es sich als
nicht möglich, eine Verklammerung durch
Doppelmandate zu gewährleisten. Während
die formalen Einwirkungsmöglichkeiten ei-
nes Abgeordneten am Zustandekommen von
internationalen Entscheidungen sehr be-
grenzt sind, ergeben sich innerhalb und au-
ßerhalb der verschiedenen Versammlungen
doch eine Fülle von Kontaktmöglichkeiten,
die zur Konsultation und zur Abstimmung ge-
nutzt werden ) .17

So sind es drei Probleme, die dem Bürger eine
Identifikation mit der Außen- und Sicher-
heitspolitik der Bundesrepublik erschweren
und zu ihrem (vom Bürger empfundenen) de-
mokratischen Legitimationsdefizit beitragen:
Die mangelnde Transparenz außenpolitischer
Entscheidungen als Folge staatlicher Geheim-
haltungsvorschriften und exekutiver Präroga-
tiven nimmt ihnen die Nachvollziehbarkeit
und damit auch die Einsichtigkeit. Eine
zweite Schwierigkeit besteht in ihrer zuneh-
menden inhaltlichen Komplexität, die ein
Verständnis erschwert. Dies wird besonders
deutlich am Beispiel des militärischen Kräfte-
vergleichs. Wenn schon unter Experten kein
Konsens über das Verhältnis der Streitkräfte
und Rüstungen in Ost und West besteht, gibt
es für den Bürger keine Bewertungsmaßstäbe
mehr und er fühlt sich zum Manipulationsob-
jekt degradiert. Und schließlich entzieht die
internationale Verflechtung der Bundesrepu-
blik eine Fülle von Entscheidungen der natio-
nalen Kompetenz und entrückt sie parlamen-
tarischer Kontrolle.
Das hohe Maß an Unverständnis für die poli-
tischen Zusammenhänge und das Gefühl von
Ohnmacht, daß gerade junge, engagierte
Menschen in Fragen der Sicherheitspolitik an
den Tag legen, ist eine Reaktion auf die „Un-
durchschaubarkeit" der von den etablierten
Eliten getroffenen Entscheidungen. Hinzu
kommt ein hohes Maß an Frustration über
eine nicht nachvollziehbare Rationalität der
sicherheitspolitischen Logik: Das Kalkül der
Abschreckung, daß die eigene Vernichtung
dadurch verhindert wird, daß sie quasi einkal-
kuliert wird, oder auch, daß der Status quo



langfristig nur durch seine Anerkennung
überwunden werden würde — diese Axiome
können höchstens einem dialektisch denken-
den Menschen einleuchten. Diese Schwierig-
keiten mit der Außenpolitik schaffen ein Be-
dürfnis nach „einfachen" Lösungen, das die Po-

litik nicht befriedigen kann — und verstärken
damit den Entfremdungsprozeß und das Legi-
timationsdefizit —, wobei freilich übersehen
wird, daß unter komplexen Bedingungen Pro-
zesse und Lösungsversuche sehr komplex
sein werden.



Boris Meissner

Das außen- und sicherheitspolitische
Entscheidungssystem der Sowjetunion

I. Die KPdSU als Kern des außen- und sicherheitspolitischen
Entscheidungssystems

Das außen- und sicherheitspolitische Ent-
scheidungssystem ) ist in der Sowjetunion als
Besta

1

ndteil eines politischen Systems anzuse-
hen, das auf der Einparteiherrschaft beruht.
Es ist Ausdruck der einheitlichen auswärti-
gen Gewalt des Sowjetstaates, der ebenso wie
bei allen anderen Staaten in erster Linie die
Aufgabe zufällt, die Interessen des eigenen
Staates gegenüber anderen Mächten und die
Gestaltung seiner auswärtigen Beziehungen
neben seiner Sicherheit zu gewährleisten.
Der Sowjetstaat weist trotz seines föderativen
Aufbaus eine zentralistische Organisations-
struktur auf, die durch das Prinzip der Gewal-
tenkonzentration verstärkt wird. Er kann je-
doch, ebenso wie die parlamentarische Demo-
kratie, die auf dem Prinzip der Gewaltentei-
lung beruht, auf die Beteiligung mehrerer Or-
gane an der Ausübung der Auswärtigen Ge-
walt nicht verzichten. Der wesentliche Unter-
schied ist im monistischen Charakter des Ent-
scheidungssystems und in der dominierenden
Stellung der KPdSU, die zentralistisch aufge-
baut ist, bei der Ausübung der Auswärtigen
Gewalt zu sehen.
Aufgrund der besonderen Form der Einpar-
teiherrschaft in der Sowjetunion, bei der die
totalitären Wesenszüge überwiegen, ist die
KPdSU eindeutig als der Hauptträger der
Auswärtigen Gewalt anzusehen. Der Grad der
Beteiligung der einzelnen Parteiorgane an
der Ausübung der Auswärtigen Gewalt ist
unterschiedlich, wenn es sich um die außen-
und sicherheitspolitische Seite der Regie-
rungs- und Organisationsgewalt handelt, ins-
besondere bei der Planung, der vertrags-
schließenden Gewalt, der Repräsentation
nach außen, der auswärtigen Verwaltung und

der Kontrolle im außen- und sicherheitspoliti-
schen Bereich. In jedem Fall spielt sich der
außen- und sicherheitspolitische Entschei-
dungsprozeß in der Sowjetunion in einem in-
stitutionellen Rahmen ab, in welchem dem
Parteiapparat im Verhältnis zum Staatsappa-
rat im engeren Sinn eine Schlüsselstellung
zufällt. Unter Chruschtschow ist der maßge-
bende Anteil der KPdSU an der Gestaltung
der Außenpolitik besonders hervorgehoben
worden. Unter Breshnew hat sich die Beto-
nung der „führenden und lenkenden Rolle der
Partei" auf außenpolitischem Gebiet noch ver-
stärkt. Diese Akzentverschiebungen hängen
mit den Veränderungen zusammen, denen die
Einparteiherrschaft seit den Anfängen des So-
wjetstaats unterworfen gewesen ist. Der au-
ßenpolitische Entscheidungsprozeß hat dabei
einen unterschiedlichen Verlauf genommen,
je nachdem, welchen Charakter die Einpartei-
herrschaft aufwies und ob in der autokrati-
schen Führungsspitze das monokratische
oder oligarchische Element überwog.
Mit Andropow ist eine Persönlichkeit Nach-
folger Breshnews geworden, der seit Jahren
mit Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik
aufgrund der von ihm früher bekleideten
Funktionen befaßt gewesen ist2). Der Reihe
nach hat er die Ämter eines Generalsekretärs
der KPdSU, des Vorsitzenden des Verteidi-
gungsrates der UdSSR und des Vorsitzenden
des Präsidiums des Obersten Sowjets der
UdSSR und damit die Stellung eines Staats-
oberhaupts (glawa gossudarstwa) übernom-
men. Er hat inzwischen durch einige perso-
nelle Veränderungen seine begrenzte Macht-
basis festigen können. Er verfügt jedoch über
keine größere Hausmacht und ist aufgrund
seiner schwachen Gesundheit in noch stärke-
rem Maße als Breshnew an die „kollektive
Führung" gebunden. Der oligarchische Cha-
rakter der Kreml-Führung hat sich weiter



verfestigt. Die Bedeutung des Politbüros als
zentrales Entscheidungsgremium und eigent-
licher Träger der Souveränität im Staate wird
dadurch hervorgehoben, daß über seine Sit-
zungen, die in der Regel einmal in der Woche
stattfinden, Mitteilungen in der sowjetischen
Presse veröffentlicht werden; dies war früher
nicht üblich.
Im folgenden soll auf diejenigen Institutionen
näher eingegangen werden, die bei der Aus-

übung der Auswärtigen Gewalt an dem au-
ßen- und sicherheitspolitischen Entschei-
dungsprozeß unmittelbar mitwirken. Ausge-
klammert wird die Beteiligung dieser Institu-
tionen an der vertragschließenden Gewalt
und an der Repräsentation nach außen. Nicht
behandelt werden die Institutionen, die für
die außenwirtschaftlichen, wissenschaftlich-
technischen und kulturellen Beziehungen zu-
ständig sind.

II. Die Institutionen, die dem außenpolitischen Entscheidungssystem
angehören

In einem politischen Entscheidungsprozeß
lassen sich Phasen der Initiative, der Planung,
der Vorbereitung, der Beratung, der Beschluß-
fassung, der Durchführung der Entscheidung
und ihrer Kontrolle unterscheiden3). Die ein-
zelnen Partei- und Staatsorgane, die in der
Sowjetunion für den außenpolitischen Be-
reich zuständig sind, wirken auf den einzel-
nen Stufen des Entscheidungsprozesses in un-
terschiedlicher Weise mit. In den zuerst ge-
nannten Phasen sind mehr die Staatsorgane,
in den späteren Phasen und vor allem bei der
eigentlichen Entscheidungsfindung mehr die
Parteiorgane beteiligt.

1. Das Außenministerium der UdSSR
Das Fachministerium, das maßgebenden An-
teil an der Ausübung der Auswärtigen Ge-
walt4) hat, ist das Ministerium für Auswärtige
Angelegenheiten der UdSSR. Es gehört dem
Ministerrat der UdSSR, der über hundert Mit-
glieder aufweist, an und ist dem Ministerprä-
sidenten und dem Präsidium des Ministerra-
tes der UdSSR formell unterstellt. Es verfügt
aber, ebenso wie das Verteidigungsministe-
rium und das Komitee für Staatssicherheit
der UdSSR (KGB), über ein besonderes enges
Verhältnis zur Parteiführung, so daß man von
einer tatsächlichen Doppelunterstellung spre-
chen kann.
Das Ministerium für Auswärtige Angelegen-
heiten der UdSSR weist heute folgende Struk-
tur auf:
1. Der Außenminister, zwei Erste Stellvertre-
tende Außenminister, die Stellvertretenden
Außenminister, die Mitglieder des Kollegi-
ums und die Berater des Ministers,

2. das Generalsekretariat,
3. die operativen diplomatischen Abteilun-
gen,
4. die operativen nichtdiplomatischen Abtei-
lungen.
5. die administrativ-wirtschaftlichen Abtei-
lungen.
Der Außenminister, der die allgemeine opera-
tive Leitung des Außenministeriums ausübt,
ist der unmittelbare Dienstvorgesetzte aller
diplomatischen Vertreter und Konsuln der
Sowjetunion im Ausland. Seiner Fachaufsicht
unterstehen die Außenminister der Unionsre-
publiken. Er ist auch der unmittelbare Dienst-
vorgesetzte der besonderen Bevollmächtigten
des Außenministeriums im Inland. Unter sei-
ner Leitung erfolgt die Koordination einzel-
ner Abteilungen des Ministeriums durch
seine Stellvertreter.
Der Außenminister hat das Recht, im Rahmen
seiner Zuständigkeit ohne besondere Voll-
machten Verhandlungen zu führen, Verträge
zu unterzeichnen und den Sowjetstaat nach
außen zu repräsentieren. Unter Gromyko, den
G. M. Kornijenko und V. F. Malzew als Erste
Stellvertreter vertreten, hat sich die Zahl der
gewöhnlichen stellvertretenden Außenmini-
ster auf insgesamt neun erhöht. Zu ihnen ge-
hören: B. I. Aristow, L. F. Iljitschow, M. S. Ka-
piza, W. G. Komplektow, A. G. Kowaljow, N. S.
Ryshow, W. F. Stukalin, I. N. Zemskow. Der
Nachfolger des verstorbenen N. P. Firjubin,
der zugleich Generalsekretär der Warschauer
Pakt-Organisation war, muß noch bestimmt
werden.
Dem Außenminister steht neben dem Mini-
sterbüro eine Beratergruppe zur Seite. Außer
den stellvertretenden Außenministern und
dem Generalsekretär, der für die allgemeine
Geschäftsführung zuständig ist, gehören eine



Reihe von wichtigen Abteilungsleitern dem
Kollegium des MID, darunter A.P. Bonda-
renko als Leiter der Dritten Europäischen Ab-
teilung, an, das normalerweise täglich zu Be-
sprechungen zusammentritt. Es ist für kurzfri-
stige außenpolitische Entscheidungen, soweit
sie in die Kompetenz des Außenministeriums
fallen, und für die Behandlung von Verwal-
tungsangelegenheiten der Behörde zuständig.
In dieser Eigenschaft hat das Kollegium ge-
genüber dem Minister aufgrund der 1938 ge-
troffenen Regelung nur eine beratende Funk-
tion. Für die Beratung in besonders wichtigen
außenpolitischen Fragen steht dem Minister
ein Rat (Sowjet) des MID zur Seite, dem eine
Reihe von besonders qualifizierten älteren
Diplomaten angehören.
Von dem Apparat des Außenministeriums
sind für die ersten Phasen des außenpoliti-
schen Entscheidungsprozesses die operativen
diplomatischen Abteilungen von Bedeutung.
Sie gliedern sich in territoriale und funktio-
nelle Abteilungen. Die Gesamtzahl der Terri-
torialabteilungen beträgt heute siebzehn. Es
sind dies folgende Abteilungen:

1. Erste Europäische Abteilung
2. Zweite Europäische Abteilung
3. Dritte Europäische Abteilung
4. Vierte Europäische Abteilung
5. Fünfte Europäische Abteilung
6. Skandinavische Länder
7. Vereinigte Staaten von Amerika
8. Lateinamerikanische Länder
9. Länder des Nahen Ostens

10. Länder des Mittleren Ostens
11. Südasien-Abteilung
12, Südostasien-Abteilung
13. Erste Fernost-Abteilung
14. Zweite Fernost-Abteilung
15. Erste Afrikanische Abteilung
16. Zweite Afrikanische Abteilung
17. Dritte Afrikanische Abteilung
Die Dritte Europäische Abteilung ist für die
Bundesrepublik Deutschland, die DDR und
Österreich zuständig.
Von den insgesamt 16 Funktionalabteilungen
sind die folgenden vier politischen Abteilun-
gen besonders eng mit den Territorialabtei-
lungen verbunden5):

1. Die Verwaltung für die Planung außenpoli-
tischer Vorhaben.
2. Die Verwaltung für allgemeine internatio-
nale Probleme.
Die Planungsverwaltung befaßt sich im Rah-
men der Zuständigkeit des Außenministeri-
ums mit der außenpolitischen Planung.
Die Verwaltung für allgemeine internationale
Probleme behandelt unter anderem die mit
der Konferenz über Sicherheit und Zusam-
menarbeit (KSZE) verbundenen Probleme.
3. Internationale Organisationen.
4. Internationale Wirtschaftsorganisationen.
Die Abteilung für Internationale Organisatio-
nen ist vor allem für politische Fragen der
Vereinten Nationen und ihrer Sonderorgani-
sationen sowie Fragen der Rüstungsbegren-
zung und Abrüstung zuständig.
Die Abteilung für Internationale Wirtschafts-
organisationen beschäftigt sich mit dem Wirt-
schafts- und Sozialrat, den Wirtschaftskom-
missionen und den Sonderorganisationen der
UNO, soweit bei den letzteren der wirtschaft-
liche Aspekt überwiegt. Diese Abteilung be-
faßt sich auch mit der EG.
Unter den operativen diplomatischen Abtei-
lungen sind ferner die folgenden Funktional-
abteilungen zu nennen:

5. Protokollabteilung
6. Presseabteilung
7. Vertrags-Rechts-Abteilung
8. Konsularverwaltung
9. Kulturelle Beziehungen mit dem Ausland

10. Zehnte Abteilung („Desjatyj Otdel")
Von ihnen kommt für den außen- und sicher-
heitspolitischen Entscheidungsprozeß der
Vertrags-Rechts-Abteilung eine wichtige
Funktion zu.
Zu den sechs operativen nicht-diplomati-
schen Abteilungen gehört die Kaderverwal-
tung, die faktisch der ZK-Abteilung für Aus-
landskader untergeordnet ist.
Die Vertrags-Rechts-Abteilung hat die Mate-
rialien für den Abschluß von Verträgen und
Abkommen mit ausländischen Staaten zu
sammeln, Entwürfe für diese Verträge und
Abkommen auszuarbeiten, gutachtliche Äu-
ßerungen bei Vertragsverhandlungen abzuge-
ben, die Aufsicht über die Durchführung der
abgeschlossenen Verträge durchzuführen und
alle Rechtsfragen zu behandeln, die in Ver-
bindung mit den internationalen Beziehun-
gen entstehen können. Insbesondere ist die



Vertrags-Rechts-Abteilung für Grenzfragen
zuständig.
Zum Bestand des Außenministeriums gehö-
ren außer seinem zentralen Apparat auch die
Auslandsvertretungen, wobei zwischen dem
diplomatischen und konsularischen Dienst zu 
unterscheiden ist. Die Informationen und Er-
kenntnisse, die über sie gewonnen werden,
können in bestimmten Fällen für die Ent-
scheidungsfindung von Bedeutung sein.
Im besonderen Maße gilt dies für die Berichte
der Botschafter in Ländern des sowjetischen
Hegemonialbereichs und in den großen west-
lichen Staaten.
Die Zahl der geschulten Karrierediplomaten
hat in der Nachkriegszeit wesentlich zuge-
nommen. Auf der anderen Seite hat die
Gruppe früherer Parteifunktionäre unter den
sowjetischen Diplomaten, die vor allem in den
kommunistischen Ländern und „Staaten so-
zialistischer Orientierung11 eingesetzt werden,
ihre Sonderstellung bewahren können.
Das Amt eines sowjetischen Außenministers
ist bisher von Trotzkij, Tschitscherin, Litwi-
now, Molotow, Wyschinskij und nach Stalins
Tod erneut durch Molotow und dann durch
Schepilow und Gromyko bekleidet worden.
Die Abhängigkeit des Außenministeriums
von der obersten Parteiführung hat sich unter
den Nachfolgern Molotows eine Zeitlang we-
sentlich vergrößert. Nach dem letzten Außen-
ministerwechsel im Februar 1957 hat
Chruschtschow gegenüber dem amerikani-
schen Journalisten Joseph Alsop erklärt, daß
dem jeweiligen sowjetischen Außenminister
lediglich die Aufgabe zufalle, die kollektiv ge-
troffenen Entscheidungen des ZK-Präsidiums
zu verwirklichen6). Von sowjetischer Seite
wird betont, daß das Außenministerium „die
operative Arbeit auf dem Gebiete der Außen-
politik des Sowjetstaates durchführt, die von
der Kommunistischen Partei der UdSSR fest-
gelegt wird7). Dies ist einerseits zutreffend, da
das Außenministerium nur in den ersten Pha-
sen des außenpolitischen Entscheidungspro-
zesses in einem stärkeren Maße mitwirkt, be-
ratend tätig ist und zugleich größtenteils die
Verantwortung für die Durchführung der
meisten außenpolitischen Beschlüsse der
Kreml-Führung trägt. Andererseits ist nicht
zu übersehen, daß Gromyko als Vollmitglied

des Politbüros aufgrund seines Fachwissens
die außenpolitischen Grundentscheidungen
des „Führerkollektivs" wesentlich beeinflus-
sen kann. Erst recht gilt dies, nachdem er zum
Ersten Stellvertretenden Ministerpräsidenten
der UdSSR ernannt worden ist. Wichtig ist,
daß er seit dem Führungswechsel zum „inne-
ren Kreis" des Politbüros und damit zur ei-
gentlichen Führungsspitze im Kreml gehört.
Das politische Gewicht des Außenministeri-
ums geht auch daraus hervor, daß den auf
dem XXVI. Parteikongreß der KPdSU 1981
gewählten großen Führungsgremien (Zentral-
komitee, Zentrale Revisionskommission) ins-
gesamt 25 Mitglieder des Auswärtigen
Dienstes, darunter 15 Vollmitglieder des Zen-
tralkomitees, angehören. Mit 5 Prozent der
ZK-Mitglieder ist sie nach den Partei- und
Staatsfunktionären und den Streitkräften im-
merhin die viertstärkste Gruppe. Ihr könnte
in kritischen Situationen, die im Zentralkomi-
tee entschieden werden müssen, wie das zum
Beispiel 1957 und 1964 der Fall war, eine be-
stimmte politische Bedeutung zufallen.

2. Der Vorsitzende und das Präsidium
des Ministerrates der UdSSR

Im engeren politischen Bereich kommt im
Rahmen des Ministerrates der UdSSR8) auch
dem Vorsitzenden und dem Präsidium des
Ministerrates der UdSSR in einigen Phasen
des außenpolitischen Entscheidungsprozesses
eine bestimmte Bedeutung zu. Nur sie kom-
men außer dem Außenministerium für die
dem Ministerrat der UdSSR als Ganzes zuste-
hende „allgemeine Leitung auf dem Gebiet
der Beziehungen der UdSSR mit ausländi-
schen Staaten und internationalen Organisa-
tionen" gemäß Art. 31 Ziff. der Unionsverfas6 -
sung und des Art. 15 Ziff. 1 des Gesetzes über
den Ministerrat der UdSSR von 19789) in Fra-
ge. Die Kompetenz des Ministerrates und da-
mit auch seines Vorsitzenden und seines Prä-
sidiums betrifft neben der „Verteidigung der
Staatsinteressen" vor allem die wirtschaftli-
chen, wissenschaftlich-technischen und kul-
turellen Beziehungen sowie Fragen der Inte-
gration im Rahmen des Rates für Gegensei-



tige Wirtschaftshilfe. Darauf wird im Art 15
Ziff. 1, 2 des Ministerratsgesetzes ausführlich
eingegangen. Weitere Befugnisse erstrecken
sich auf die „Vertretung der UdSSR in auslän-
dischen Staaten und auch in internationalen
Organisationen“ (Art. 15 Ziff. 3) und die Betei-
ligung an der Ausübung der vertragschließen-
den Gewalt (Art. 15 Ziff. 4 ,5).
Das Präsidium des Ministerrates der UdSSR,
das sich als besondere Institution in der
Nachkriegszeit herausgebildet hatte, ist
erstmals im Art 132 der Verfassung und an-
schließend im Art. 12 des Ministerratsgeset-
zes als „ständiges Organ des Ministerrates der
UdSSR“ erwähnt worden. Es ist „zur Entschei-
dung von Fragen, die mit der Leitung der
Volkswirtschaft Zusammenhängen, sowie an-
deren Fragen der Leitung" zuständig. Ihm ge-
hören neben dem Vorsitzenden des Minister-
rates seine Ersten Stellvertreter und eine
Reihe gewöhnlicher Stellvertreter an. Insge-
samt weist das Ministerrats-Präsidium heute
14 Mitglieder auf. Bisher stellte es seiner Zu-
sammensetzung nach ein reines Wirtschafts-
kabinett dar. Mit der Ernennung von Außen-
minister Gromyko zum dritten Ersten Stell-
vertreter von Ministerpräsident Tichonow ist
eine Änderung eingetreten. Damit wird die
Koordination von außenpolitischen Entschei-
dungen, an denen das Präsidium des Mini-
sterrates mitwirkt, die bisher meist durch den
Ministerpräsidenten allein ausgeübt wurde,
verbessert. Gleichzeitig wird der Einfluß und
die Kontrolle des Außenministers hinsicht-
lich der Vorbereitung oder Beschlußfassung
von außenwirtschaftlichen Entscheidungen
verstärkt. Die wichtigen wirtschaftspoliti-
schen Entscheidungen, die auch den außen-
wirtschaftlichen Bereich betreffen, werden so-
wieso meist auf gemeinsamen Sitzungen des
Politbüros und des Präsidiums des Minister-
rates getroffen. Im Art. 2 des Ministerratsge-
setzes wird ausdrücklich festgestellt, daß der
Ministerrat seine Tätigkeit im Rahmen seiner
Kompetenz im Einklang mit den Entschlie-
ßungen der Kommunistischen Partei ausübt,
d. h., daß die Grundentscheidungen, die von
den obersten Parteiorganen und damit vor al-
lem vom Politbüro getroffen werden, für ihn
und sein Präsidium rechtlich und nicht nur
faktisch verbindlich sind. Dies gilt im
gleichen Maße für alle Ministerien und
Staatskomitees, die dem Ministerrat der
UdSSR angehören, und damit auch für das
Außenministerium.
Dem Vorsitzenden des Ministerrates der
UdSSR, der in der Verfassung nur kurz er-

wähnt wird, ist im Ministerratsgesetz ein um-
fangreicher Artikel gewidmet (Art. 29). In ihm
wird hervorgehoben, daß der Ministerpräsi-
dent der UdSSR den Sowjetstaat in den inter-
nationalen Beziehungen vertritt Er ist be-
rechtigt ohne besondere Vollmachten Ver-
handlungen zu führen, Regierungsabkommen
abzuschließen und den Staat nach außen zu
repräsentieren.
Da der Ministerpräsident der UdSSR zugleich
Vollmitglied des Politbüros ist, kann er bei
der Entscheidungsfindung im „Führerkollek-
tiv" das Gewicht des Regierungsapparates und
damit der Staats- und Wirtschaftsverwaltung
geltend machen. Bei der Vorbereitung der
Entscheidungen kann er sich teils auf den Ap-
parat der Geschäftsführung des Ministerrates
der UdSSR, auf bestimmte ständige Kommis-
sionen des MR-Präsidiums und sein als Kanz-
lei bezeichnetes persönliches Sekretariat
stützen.

3. Das Präsidium
und die Auswärtigen Ausschüsse
des Obersten Sowjets der UdSSR

Der Anteil des Präsidiums des Obersten So-
wjets (OS) der UdSSR, des kollegialen Staats-
oberhaupts der Sowjetunion, an der Aus-
übung der Auswärtigen Gewalt betrifft vor al-
lem die Ratifizierung und Kündigung politi-
scher und anderer wichtiger Staatsverträge10).
Verfassungsrechtlich dürfen sie auch nur mit
seiner Vollmacht abgeschlossen werden. Dem
Vorsitzenden des OS-Präsidiums und in sei-
ner Abwesenheit seinem Ersten Stellvertreter
oder einem der fünfzehn gewöhnlichen Stell-
vertreter fallen vor allem Repräsentations-
pflichten zu. Als Inhaber einer eigenständi-
gen Institution kann der Vorsitzende nur als
Vollmitglied des Politbüros Einfluß auf die
Entscheidungsfindung nehmen, wobei auch
ihm eine Kanzlei und damit ein persönliches
Sekretariat zur Seite steht.
Zu dem weiteren Apparat des OS-Präsidiums
gehören faktisch die ständigen Ausschüsse
der beiden Kammern des Obersten Sowjets
der UdSSR, der selbst in machtpolitischer
Hinsicht nur eine geringe Bedeutung hat. Zu
ihnen gehören auch die beiden Kommissio-



nen für Auswärtige Angelegenheiten, denen
nur bei der Prüfung von Vertragsvorlagen
und im Ratifizierungsverfahren eine be-
grenzte Bedeutung zukommt. Wenn das Amt
des Vorsitzenden des Präsidiums des Ober-
sten Sowjets der UdSSR vom Generalsekretär
der KPdSU wahrgenommen wird, wie es un-
ter Breshnew erst seit 1977 üblich geworden
ist und von Andropow seit 1983 fortgesetzt
wird, so bedeutet dies eine weitere Minde-
rung der Stellung des OS-Präsidiums im au-
ßenpolitischen Entscheidungsprozeß. Die
Verfügung über das OS-Präsidium und die
mit ihm verbundenen Ständigen Ausschüsse
ermöglicht es dafür dem Generalsekretär,
eine unmittelbare Kontrolle über die Tätig-
keit des Staatsapparats und damit auch über
die am außen- und sicherheitspolitischen Ent-
scheidungsprozeß beteiligten Teile des Mini-
sterrats der UdSSR auszuüben.
Die Kontrolle der Partei über die Aktivitäten
des OS-Präsidiums wird auch dadurch ge-
währleistet, daß die ZK-Sekretäre K. U.
Tschernenko und B. N. Ponomarjow den Vor-
sitz der Auswärtigen Kommissionen des Uni-
onsrates und des Nationalitätenrates, d. h. der
beiden Kammern des Obersten Sowjets der
UdSSR, innehaben. Vorläufig ist es nur der
Erste Stellvertretende Vorsitzende des Präsi-
diums des Obersten Sowjets der UdSSR,
W. W. Kusnezow, der als Politbüro-Kandidat
einen gewissen Einfluß bei außenpolitischen
Entscheidungen geltend machen kann, wobei
er sich auf seine Erfahrungen als langjähriger
einziger Erster Stellvertretender Außenmini-
ster stützen kann.

4. Das ZK-Sekretariat und der ZK-Apparat

Eine zentrale Bedeutung im außenpolitischen
Entscheidungssystem kommt dem ZK-Sekre-
tariat11) und dem ihm unterstellten Verwal-
tungsapparat des Zentralkomitees zu.

11) Vgl.

Das ZK-Sekretariat, das heute wieder zehn
Mitglieder umfaßt, bereitet die endgültige
Fassung der außenpolitischen Vorlagen zur
Entscheidung durch das Politbüro vor und bil-
det damit in der Vorbereitungsphase das
letzte Glied. Es ist aber auch an den Ersten
Phasen des außenpolitischen Entscheidungs-
prozesses beteiligt und übt vor allem in bera-
tender Funktion einen starken Einfluß aus.

Bei der Kontrolle der Durchführung der vom
Politbüro gefaßten außenpolitischen Be-
schlüsse kommt ihm eine entscheidende
Rolle zu.
Im Verlauf der Entwicklung hat sich in immer
stärkerem Maße ergeben, daß der Generalse-
kretär, der an der Spitze des ZK-Sekretariats
steht, unter den Bedingungen der „kollektiven
Führung" vor allem für die Außenpolitik zu-
ständig ist. Das war unter Chruschtschow und
Breshnew so und ist im verstärkten Maße
heute bei Andropow der Fall, der sich auf-
grund seines persönlichen Werdegangs im
außenpolitischen Bereich besser als seine
Vorgänger auskennt.
Infolge dieses Schwerpunktes in der Tätigkeit
des Generalsekretärs kommt seinen Mitarbei-
tern in seinem ebenfalls als Kanzlei bezeich-
neten persönlichen Sekretariat, die für den
außenpolitischen Bereich zuständig sind, eine
einflußreiche Position zu. Unter Breshnew
waren es A. N. Aleksandrow-Agentow und
A. I. Blatow, die früher leitende Funktionen in
der „Dritten Abteilung" des Außenministeri-
ums bekleidet hatten und daher als „Germani-
sten“ bezeichnet wurden, die als .Assistenten“
des Generalsekretärs tätig waren. Außerdem
gehörte K. W. Russakow zeitweilig als Assi-
stent dem persönlichen Sekretariat an. Alek-
sandrow, der einer der besten sowjetischen
Deutschlandspezialisten ist, hat seine bishe-
rige Funktion unter Andropow beibehalten.
Andropow hat in W. Scharapow einen China-
Experten als neuen Assistenten herangezo-
gen.
Neben dem Generalsekretär üben die für den
Auslandsapparat des Zentralkomitees zustän-
digen ZK-Sekretäre auf die Gestaltung der
auswärtigen Beziehungen der KPdSU und zu-
gleich des Sowjetstaates einen wesentlichen
Einfluß aus ).12

Bestimmte Bereiche der auswärtigen Verwal-
tung der Sowjetunion sind dem Auslandsap-
parat der KPdSU vorbehalten. Seinen Kern
bilden die internationalen Abteilungen des
Zentralkomitees. Die Abteilung für die Ver-
bindung zu den Kommunistischen und Arbei-
terparteien der sozialistischen Länder“, die
vom ZK-Sekretär K. W. Russakow geleitet
wird, ist für die herrschenden Kommunisti-
schen Parteien und damit für den sowjeti-
schen Hegemonialbereich zuständig. Die „In-
ternationale Abteilung", die der ZK-Sekretär



B. N. Ponomarjow, der zugleich Politbüro-
Kandidat ist, leitet, befaßt sich mit den außen-
politischen Problemen außerhalb des kommu-
nistischen Herrschaftsbereichs und vor allem
mit den nicht an der Macht befindlichen
Kommunistischen Parteien. In außenpoliti-
scher Hinsicht sind noch die ZK-Abteilungen
für Auslandskader (S. W. Tscherwonenko)
und Internationale Information (L. M. Samja-
tin) von Bedeutung.
Nach der Auflösung der Komintern 1943 ist
die Abteilung für internationale Verbindun-
gen (OMS), welche für die Kontakte zu den
einzelnen Sektionen der „kommunistischen
Weltpartei" zuständig war, reorganisiert wor-
den. Sie unterstand zunächst Shdanow und
nach dessen Tod 1948 Susslow als den zustän-
digen ZK-Sekretären. Ihre Leitung wurde
bald nach dem Tode Stalins Ponomarjow
übertragen, der vorher schon Erster Stellver-
treter war. Erst 1957, d. h. nach der Volkserhe-
bung in Ungarn, ist die Aufteilung in die bei-
den oben erwähnten Abteilungen erfolgt.
Während die „Internationale Abteilung" unter
der Leitung Ponomarjows verblieb, wurde die
Leitung der .Abteilung für die Verbindung zu
den Kommunistischen und Arbeiterparteien
der sozialistischen Länder“ Andropow über-
tragen.
Als Andropow 1967 als Nachfolger Schele-
pins die Leitung des Komitees für Staatssi-
cherheit (KGB) übernahm, wurde zunächst
kein neuer Abteilungsleiter bestimmt. Diese
Funktion wurde von Russakow ausgeübt, der
1965 nach seiner Tätigkeit als Botschafter in
der Mongolei zum Ersten Stellvertretenden
Abteilungsleiter ernannt worden war. Erst im
März 1968 erfolgte seine erste Berufung zum
Leiter der „Verbindungsabteilung", die gleich-
zeitig dem ZK-Sekretär K. F. Katuschew, ei-
nem Proteg Breshnews, unterstellt wurde.
Nach seiner zeitweiligen Tätigkeit als Assi-
stent Breshnews wurde Russakow im März
1977 erneut die Leitung der „Verbindungsab-
teilung" übertragen. Im Mai 1977 wurde er an
Stelle Katuschews, der mit der Ernennung
zum gewöhnlichen Stellvertretenden Mini-
sterpräsidenten der UdSSR einen Machtver-
lust hinnehmen mußte, zum ZK-Sekretär er-
nannt. Unter ihm wurde O. B. Rachmanin, der
1966, d. h. bereits unter Andropow, als China-
Experte einer der stellvertretenden Abtei-
lungsleiter geworden war, zu seinem Ersten
Stellvertreter befördert. Diese Funktion übt
er noch heute aus.
Einer der Stellvertreter Andropows war O. A.
Tschukanow, der offenbar zusammen mit

G. A Kisseljow und M. N. Smirnowskij noch
heute zu den gewöhnlichen stellvertretenden
Abteilungsleitern gehört. Einer der weiteren
Mitarbeiter Andropows war auch der heutige
sowjetische Botschafter in der Volksrepublik
China, I. Schtscherbakow.
Auch die „Internationale Abteilung" ist in
Sektoren gegliedert, die über zahlreiche ver-
antwortliche Mitarbeiter und Referenten ver-
fügen. Außerdem gibt es Konsultanten-Grup-
pen. Mit ihrem großen Mitarbeiterstab befaßt
sich die „Internationale Abteilung“ mit sämtli-
chen Ländern außerhalb des kommunisti-
schen Bereichs unter besonderer Berücksich-
tigung der jeweiligen Kommunistischen Par-
teien und ihnen nahestehenden politischen
Kräften und insbesondere der „nationalen Be-
freiungsbewegung" in der „Dritten Welt“. Zu
den nächsten Mitarbeitern Ponomarjows ge-
hört W. W. Sagladin, der 1967 zunächst sein
Stellvertreter und dann 1977 sein erster Stell-
vertreter wurde. Sagladin, von dem es heißt,
daß er Breshnew nahe gestanden hat, hat sich
vor allem auf Westeuropa spezialisiert.
Zuständig für die DKP und die Bundesrepu-
blik Deutschland ist als Sektorchef D. N. Mot-
schalin. Unter den verantwortlichen Mitarbei-
tern befaßten sich bisher W. D. Jesnow mit
der Bundesrepublik Deutschland und L. N.
Grigorjew mit West-Berlin.
Die einzelnen Sektorenleiter der beiden ope-
rativen internationalen Abteilungen sind ge-
genüber den Abteilungen des Außenministe-
riums und ihren Untergliederungen im Vor-
teil, weil sie nicht nur die entsprechenden
Informationen vom Ministerium anfordern
können, sondern darüber hinaus über beson-
dere Informationsquellen, teils über die aus-
ländischen Kommunistischen Parteien, teils
über den Nachrichtendienst des KGB, verfü-
gen. Sie sind in der Lage, Weisungen im Rah-
men ihrer Zuständigkeit zu erteilen und nur
solche Vorlagen über die beiden ZK-Sekre-
täre weiterzuleiten, die ihre Billigung gefun-
den haben. Außerdem fällt ihnen vor allem
die Kontrolle über die Durchführung der von
der Parteiführung gefaßten Beschlüsse zu.

Mit Recht ist von früheren Mitarbeitern von
auslandswissenschaftlichen Forschungsein-
richtungen der Sowjetunion, die sich jetzt im
Exil befinden, darauf hingewiesen worden,
daß der Einfluß dieser Institute im Rahmen
des außen- und sicherheitspolitischen Ent-
scheidungsprozesses im Westen sehr über-
schätzt wird und daß der Beratung durch
Fachleute nur eine sehr geringe Bedeutung



zukommt13). In einzelnen Fällen wird es an-
ders aussehen, wenn die in Frage kommen-
den Wissenschaftler oder Journalisten über
besondere persönliche Beziehungen zu füh-
renden Parteifunktionären verfügen oder von
der Internationalen Abteilung des Zentralko-

mitees als offizielle Konsultanten herausgezo-
gen werden.
Mit der Behandlung außenpolitischer Pro-
bleme im ZK-Sekretariat und im ZK-Apparat
setzt die eigentliche Entscheidungsfindung ein,
die in der Hauptsache im Politbüro erfolgt

III. Die Institutionen, die dem sicherheitspolitischen
Entscheidungssystem angehören

Der sicherheitspolitische Entscheidungspro-
zeß ist in der Sowjetunion mit dem außenpoli-
tischen besonders eng verbunden, da die so-
wjetische Seite von einem ausgesprochenen
politischen und nicht nur militärischen Si-
cherheitsbegriff ausgeht.
Die Institutionen, die dem außenpolitischen
Entscheidungssystem angehören, wirken in
der einen oder anderen Form auch am sicher-
heitspolitischen Entscheidungsprozeß mit, so-
weit er nicht die Wehrpolitik im engeren
Sinn betrifft. Zusätzlich treten die Institutio-
nen hinzu, die für den militärischen Bereich
zuständig sind.

1. Das Außenministerium der UdSSR

Bei Verhandlungen über den Abschluß von
politischen Verträgen, die militärische Ver-
pflichtungen beinhalten, sowie Rüstungsbe-
grenzungs- und Abrüstungsmaßnahmen ist
das Außenministerium der UdSSR ) feder14 -
führend. Die Grundlagen für entsprechende
Vereinbarungen bilden jedoch in erster Linie
die Vorschläge des Verteidigungsministe-
riums der UdSSR nach ihrer Billigung auf
höchster Ebene.
Das Außenministerium stellt den Leiter der
Verhandlungsdelegation, der neben Diploma-
ten entsprechende Militärspezialisten ange-
hören. Zuständig für Ost-West-Verhandlun-
gen auf politischem und militärischem Gebiet
sind im Außenministerium die Verwaltung
für allgemeine politische Fragen und die Ab-
teilung für Internationale Organisation, die

sich mit europäischer Sicherheit, MBFR und
Fragen der Rüstungsbegrenzung und Abrü-
stung befassen. An der Formulierung der Ab-
kommen wirkt die Vertrags- und Rechtsabtei-
lung mit.

2. Das Verteidigungsministerium
der UdSSR

Das Verteidigungsministerium der UdSSR15)
ist nur an den ersten Phasen des sicherheits-
politischen Entscheidungsprozesses beteiligt.
Die Spitzen des sowjetischen Oberkomman-
dos treten aber auch auf einer höheren Stufe
in Erscheinung. Außerdem gehört Verteidi-
gungsminister D. F. Ustinow als Vollmitglied
dem Politbüro an und ist daher in der Lage,
unmittelbar an den sicherheitspolitischen
Entscheidungen im „Führerkollektiv mitzu-
wirken. Obgleich er kein Berufsmilitär ist,
wird er bestrebt sein, die Auffassung des Ver-
teidigungsministeriums entschieden zu ver-
treten. Als ein alter bewährter Rüstungsspe-
zialist wird er auch die Interessen der Rü-
stungsindustrie berücksichtigen und damit
das volle Gewicht des „militärisch-industriel-
len Komplexes" geltend machen.
Maßgebend für die militärische Seite des si-
cherheitspolitischen Entscheidungsprozesses
ist der Generalstab der sowjetischen Streit-
kräfte, der in der Leitung des Verteidigungs-
ministeriums durch Marschall N. F. Ogarkow
als Erstem Stellvertreter Ustinows vertreten
wird. Für Bündnisfragen ist in erster Linie
Marschall W. G. Kulikow als Oberbefehlsha-
ber der Vereinten Streitkräfte des War-
schauer Paktes und Erster Stellvertretender
Verteidigungsminister zuständig. Die Wehr-
verwaltung untersteht Marschall S. L. Soko-



low, dem dritten Ersten Stellvertretenden
Verteidigungsminister. Dem Verteidigungs-
minister stehen weitere gewöhnliche Stell-
vertreter zur Seite. Bei ihnen handelt es sich
größtenteils um die Oberbefehlshaber der
einzelnen Teilstreitkräfte. Dem engeren
Oberkommando gehört auch Armeegeneral
A. A. Jepischew als Leiter der Politischen
Hauptverwaltung der sowjetischen Armee
und Kriegsmarine an. Im Kollegium des Ver-
teidigungsministeriums sind außerdem die
Leiter der wichtigsten anderen Haupt- oder
Zentralverwaltungen vertreten.
Erste Stellvertreter Ogarkows sind Marschall
S. F. Achromejew, Armeegeneral A. I. Grib-
kow, Stabchef der Warschauer Paktstreitkräf-
te, und Armeegeneral W. I. Warennikow. Von
seinen weiteren fünf gewöhnlichen Stellver-
tretern ist Armeegeneral P. I. Iwaschutin der
Leiter der Hauptverwaltung für Erkundung
(GRU), die der militärischen Spionage dient.
Vom Standpunkt des sicherheitspolitischen
Entscheidungssystems sind im Generalstab
außerdem die Hauptverwaltung für Militär-
hilfe im Ausland (10. Abteilung), die Verwal-
tung für Auswärtige Verbindungen (UWS)
und die Verwaltung für Militärwissenschaft
von Bedeutung.
Die Vertretung der Streitkräfte in den großen
Führungsgremien der KPdSU (ZK, ZRK) ist
1976 bis 1981 von 34 und 39 angewachsen6 ).
Diese bildete weiterhin nach den Partei- und
Staatsfunktionären im engeren Sinn die dritt-
stärkste Gruppe. Vollmitglieder des Zentral-
komitees waren 1981 außer Ustinow 19
(6,9 Prozent) weitere Angehörige der Streit-
kräfte. Ihr Verhalten hat 1957 zur Rettung
und 1964 zur Niederlage Chruschtschows im
Zentralkomitee beigetragen.

3. Das Komitee für Staatssicherheit (KGB)

Der KGB ) ist17 in zweierlei Hinsicht am au-
ßen- und sicherheitspolitischen Entschei-
dungsprozeß beteiligt. Erstens liefert er über
seinen Nachrichtendienst wichtige zusätzli-

ehe Informationen. Der Nachrichtendienst
untersteht der Hauptverwaltung, die aus der
Ausländsabteilung (INO) der früheren Jahre
hervorgegangen ist. Diese gliedert sich in
zahlreiche Länderabteilungen und weitere
Sonderdienste. Zweitens trägt der KGB durch
Desinformation und andere geheimdienstli-
che Aktivitäten zur Beeinflussung der Gegen-
seite bei und entfaltet zugleich eine rege Ab-
wehrtätigkeit, die sich im politischen und mi-
litärischen Bereich abspielt.
Andropow hat seit Mai 1967 als Nachfolger
Schelepins zehn Jahre den KGB geleitet, wo-
bei sein persönliches Interesse im besonderen
Maße dem außen- und sicherheitspolitischen
Bereich galt. Nach seiner Rückkehr als ZK-
Sekretär in die Parteiführung im Mai 1982 ist
zunächst W. W. Fjodortschuk sein Nachfolger
als KGB-Chef geworden. Nach der Berufung
Andropows zum Generalsekretär übernahm
Fjodortschuk bereits im Dezember 1982 die
Leitung des Innenministeriums (MWD). Sein
Nachfolger in der Leitung des KGB wurde
einer seiner beiden bisherigen Ersten Stell-
vertreter, Armeegeneral W. M. Tschebrikow,
während dessen Kollege, Armeegeneral G. K.
Zinew, der Befehlshaber der Grenzschutz-
truppen, weiter als Erster Stellvertreter ver-
blieb. Zu den drei gewöhnlichen Stellvertre-
tern gehörten bisher W. J. Leshepekow, W. P.
Piroshkow und der Generaloberst N. P. Jer-
mochonow. Leshepekow ist vor kurzem Stell-
vertretender Innenminister geworden. Der
KGB ist in den Führungsgremien der KPdSU
schwach vertreten. Nur Tschebrikow und Zi-
new sind Vollmitglieder des Zentralkomi-
tees. •

4. Der Vorsitzende und das Präsidium des
Ministerrates der UdSSR

Das Verteidigungsministerium und das Komi-
tee für Staatssicherheit der UdSSR gehören,
ebenso wie das Außenministerium, zum Be-
stand des Ministerrates der UdSSR18). Dieser
ist aufgrund des Art. 131 Ziff. 4, 5 der Verfas-
sung der UdSSR sowie des Art. 14 Ziff. 1, 2 des
Ministerratsgesetzes der UdSSR für „Maßnah-
men der Gewährleistung der Staatssicherheit"
und die „allgemeine Leitung des Aufbaus der
Streitkräfte der UdSSR" zuständig. Zu diesem
Zweck trifft er gemäß Art. 14 Ziff. 3, 4 „Maß-
nahmen zur Gewährleistung der Verteidi-
gungsfähigkeit des Landes" und für die not-



wendige „Ausrüstung der bewaffneten Streit-
kräfte der UdSSR".
Trotz ihrer engen Verbindung mit der Partei-
führung sind das Verteidigungsministerium
und der KGB aufgrund der Kompetenz des
Ministerrates dem Ministerpräsidenten der
UdSSR unterstellt, über den die von ihnen
erarbeiteten Vorlagen weitergeleitet werden.
Unter den Stellvertretern Tichonows ist L W.
Smirnow, der auch von Kissinger in seinen
Memoiren in Verbindung mit seinen Ver-
handlungen in Moskau erwähnt wird, für Rü-
stungsfragen zuständig. Er ist Vorsitzender
der ständigen Kommission des MR-Präsi-
diums für militärische Industrie (Voenno-Pro-
mylennaja Komissija).

5. Das Präsidium und die Auswärtigen Aus-
schüsse des Obersten Sowjets der
UdSSR

Die Kompetenz des Präsidiums des Obersten
Sowjets der UdSSR19) hinsichtlich der politi-
schen Verträge erstreckt sich auch auf Ab-
kommen, die sicherheitspolitische Materien
betreffen. Da es bei den beiden Kammern des
Obersten Sowjets der UdSSR bisher ständige
Kommissionen für die Verteidigung nicht
gibt, befassen sich hauptsächlich die Auswär-
tigen Ausschüsse mit den sicherheitspoliti-
schen Abkommen.
Dem Präsidium kommt jedoch aus anderen
Gründen im sicherheitspolitischen Entschei-
dungssystem eine wesentliche Bedeutung zu.
Erstens „bildet" es aufgrund des Art. 121
Ziff. 14 der Unionsverfassung „den Verteidi-
gungsrat der UdSSR und bestätigt dessen Zu-
sammensetzung, ernennt das Oberkommando
der Streitkräfte der UdSSR und löst es ab".
Zweitens „verhängt" es „im Interesse der Ver-
teidigung der UdSSR das Kriegsrecht über
einzelne Gegenden oder über das ganze Land“
(Art. 121 Ziff. 15) und „verkündet die allge-
meine oder teilweise Mobilmachung" (Art. 121
Ziff. 16). Schließlich „erklärt" das OS-Präsi-
dium „in der Zeit zwischen den Tagungen des
Obersten Sowjets der UdSSR im Falle eines
bewaffneten Überfalls auf die UdSSR oder im
Falle der Notwendigkeit der Erfüllung inter-
nationaler vertraglicher Verpflichtungen zu
gemeinsamer Verteidigung gegen eine Ag-
gression den Kriegszustand" (Art. 121 Ziff. 17).
Mit dieser Bestimmung, die dem OS-Präsi-

dium die Stellung eines „Notparlaments" zu-
weist, ist die Erklärung des „äußeren Kriegs-
zustandes" (sostojanie vojny) im Unterschied
zur Verhängung des „inneren Kriegszustan-
des" (voennoe poloenie) gemeint. Im ersten
Fall handelt es sich um eine materielle und
nicht um eine formelle Kriegserklärung. Die-
ser Unterschied kann bei Beistandsverpflich-
tungen, welche eine formelle Kriegserklärung
voraussetzen, wie zum Beispiel im Bündnis-
vertrag der Sowjetunion mit Nord-Korea, von
Bedeutung sein. Im zweiten Fall darf jetzt
nach der Verfassung das Kriegsrechtsregime,
das einer totalen Notstandsregelung gleich-
kommt, nur im Interesse der Landesverteidi-
gung verhängt werden. Für die Erklärung des
Ausnahmezustandes zur Wahrung der öffent-
lichen Ordnung und der inneren Staatssicher-
heit ist nunmehr der Ministerrat zuständig.
Tatsächlich liegt die Entscheidung über den
Kriegseintritt, die Kriegserklärung und den
Friedensschluß aufgrund der Richtlinienge-
walt der Partei beim Politbüro.

6. Das ZK-Sekretariat
und seine militärische Abteilung

Beim sicherheitspolitischen Entscheidungs-
prozeß ist das ZK-Sekretariat20) im Unter-
schied zum außenpolitischen Entscheidungs-
prozeß bereits sehr früh an der Formulierung
der entsprechenden Vorschläge beteiligt. Das
liegt daran, daß die Politische Hauptverwal-
tung der sowjetischen Armee und Kriegsma-
rine, die von Armeegeneral A.A. Jepischew
geleitet wird, zugleich die Militärabteilung
des Zentralkomitees der KPdSU bildet. Sie
steht an der Spitze der Hierarchie der Polit-
Offiziere, die früher politische Kommissare
genannt wurden. Ihr untersteht zugleich die
Partei- und Komsomolorganisation innerhalb
der Streitkräfte. Von den acht Stellvertretern
Jepischews sind sechs für die einzelnen Teil-
streitkräfte, einer für die Warschauer Pakt-
Organisation und einer für die Agitprop-Ar-
beit zuständig. An der Vorbereitung der be-
waffneten Interventionen der Sowjetunion in



der Tschechoslowakei 1968 und Afghanistan
1979 nahm Jepischew an der Seite des frühe-
ren Oberbefehlshabers der sowjetischen
Landstreitkräfte, I. G. Pawlowski), auffallen-
den Anteil. Er dürfte auch in andersgearteten
Fällen am sicherheitspolitischen Entschei-
dungsprozeß wesentlichen Anteil gehabt ha-
ben.
Die ZK-Abteilung für administrative Organe,
die von I. S. Sawinkin geleitet wird, ist ledig-
lich für personelle und organisatorische Fra-
gen der Parteiarbeit im Verteidigungsbereich
neben entsprechenden Aufgaben in anderen
Bereichen der Staatsverwaltung zuständig.
Am sicherheitspolitischen Entscheidungspro-
zeß ist sie nicht beteiligt.
Soweit Rüstungsfragen behandelt werden,
kommt den ZK-Abteilungen für Schwer- und
Verteidigungsindustrie, den ZK-Sekretären,
die sie leiten (W. I. Dolgich, N. I. Ryschkow),
und vor allem dem für die gesamte Industrie
zuständigen ZK-Sekretär (G. W. Romanow,
vorher A. P. Kirilenko) eine erhebliche Bedeu-
tung zu. Nach dem Sturz Chruschtschows war
Ustinow zunächst als ZK-Sekretär für die Rü-
stungsindustrie zuständig.
Der Schwerpunkt der Beratertätigkeit der lei-
tenden Funktionäre der Ausländsabteilungen
und der Assistenten des Generalsekretärs in
seinem persönlichen Sekretariat liegt mehr
auf dem außen- als sicherheitspolitischem Ge-
biet.
Auf die besondere Rolle der Allgemeinen Ab-
teilung des Zentralkomitees sowohl im au-
ßen- als auch im sicherheitspolitischen Ent-
scheidungsprozeß wird später noch einzuge-
hen sein.

7. Der Verteidigungsrat der UdSSR

Die Endstation vor der endgültigen Entschei-
dung wichtiger sicherheitspolitischer Fragen
im Politbüro bildet der Verteidigungsrat der
UdSSR21)- Ihm kommt im sicherheitspoliti-
schen Entscheidungsprozeß wegen seiner
personellen Besetzung und dem in ihm ver-
tretenen militärischen Sachverstand ein grö-
ßeres Gewicht als dem ZK-Sekretariat zu.
Dem Verteidigungsrat der UdSSR gehören

nämlich einerseits die wichtigsten Politbüro-
mitglieder, andererseits die Spitze des Vertei-
digungsministeriums der UdSSR und somit
des sowjetischen Oberkommandos in Frie-
denszeiten an. Aus der letzten Beratung mit
der militärischen Führung unter Breshnew im
Kreml am 27. Oktober 198222), die der Öffent-
lichkeit kundgetan wurde, und aus einem frü-
heren Anlaß konnte auf die personelle Zu-
sammensetzung des Kernbestandes des Ver-
teidigungsrates der UdSSR geschlossen wer-
den. Von der obersten Partei- und Staatsfüh-
rung gehörten ihm außer Breshnew Tscher-
nenko, Ustinow, Andropow (damals als KGB-
Chef), Ministerpräsident Tichonow, Außenmi-
nister Gromyko, d. h. insgesamt sechs Politbü-
romitglieder, und der bereits erwähnte Stell-
vertretende Ministerpräsident L. W. Smirnow
an. Das sowjetische Oberkommando war in
ihm neben Ustinow als Verteidigungsminister
mit den Marschällen Ogarkow, Kulikow, So-
kolow und dem Armeegeneral Jepischew ver-
treten.
Das Bestehen eines Verteidigungsrates der
UdSSR, der in gewisser Weise dem Nationa-
len Sicherheitsrat der Vereinigten Staaten
entspricht, ist im April 1976 kurz vor der Be-
förderung Breshnews zum Marschall offiziell
bekannt geworden23).
Den Ausgangspunkt für die Entwicklung des
Verteidigungsrates bilden zwei militärische
Institutionen, deren Aufgaben größtenteils
von ihm übernommen worden sind.
Im Jahre 1938 ist ein Oberster Militärrat, ge-
nauer Haupt-Militärrat (Glavnyj Voennyj So-
vet) zuerst beim Volkskommissariat für Ver-
teidigung und dann beim Volkskommissariat
für Kriegsmarine geschaffen worden. Sie tra-
ten an die Stelle des 1934 aufgehobenen um-
fangreichen Militärrates des Verteidigungs-
kommissariats. Von den Politbüromitgliedern
gehörte im ersten Fall außer dem Verteidi-
gungskommissar Marschall Woroschilow als
Vorsitzender Stalin, im zweiten Fall Shdanow
neben den führenden Militärs dem neuen Rat
an24). Ein Teil der Militärs, wie der Marschall
Blücher, sind noch durch die letzte Welle der
Großen Säuberung erfaßt worden, der bereits
Marschall Tuchatschweskij und weitere be-
kannte sowjetische Heerführer zum Opfer ge-
fallen waren. Die personellen Veränderungen
führten zu einer Beteiligung von weiteren Po-



litbüromitgliedern wie Berija, L. M. Kagano-
witsch, Chruschtschow und auch Shdanow am
Obersten Militärrat des Verteidigungskom-
missariats25). Die Obersten Militärräte befaß-
ten sich nach sowjetischen Angaben mit den
wichtigsten Fragen des Aufbaus der Armee
und der Kriegsmarine und mit Schlußfolge-
rungen aus den Erfahrungen aus den kriegeri-
schen Zusammenstößen mit Japan und dem
Winterkrieg 1939/40 mit Finnland.
Daneben bestand das 1937 nach Auflösung
des Rats für Arbeit und Verteidigung (STO)
errichtete Verteidigungskomitee beim Rat
der Volkskommissare der UdSSR (KO)26).
Seine Aufgabe war, alle Verteidigungsmaß-
nahmen des Landes zu koordinieren und das
Programm der KPdSU zur Festigung der Ver-
teidigungsfähigkeit und der Erhöhung des mi-
litärischen Potentials des Landes in die Praxis
umzusetzen.
Mit der Bildung des Staatskomitees für Ver-
teidigung (GKO) beim Beginn des deutsch-
sowjetischen Krieges im Juni 1941 gingen die
Befugnisse des Verteidigungskomitees auf
die neue Institution über.
Die beiden Obersten Militärräte wurden
gleichzeitig nach Errichtung des Hauptquar-
tiers des Oberkommandos (Stavka), das Stalin
als dem Obersten Befehlshaber der sowjeti-
schen Streitkräfte unterstand, aufgelöst. Das
Staatskomitee für Verteidigung stellte mit
Stalin an der Spitze ein Kriegskabinett mit
umfassenden Vollmachten dar. Seiner Zusam-
mensetzung nach bildete das GKO, das wäh-
rend des Krieges einigen personellen Verän-
derungen unterworfen war27), einen Aktions-
ausschuß des damaligen Politbüros dar. Nach
Beendigung des Krieges wurde das GKO im
September 1945 aufgelöst. Aus den sowjeti-
schen Quellen geht nicht eindeutig hervor, ob
damit eine Wiederherstellung des Komitees
für Verteidigung beim Rat der Volkskommis-
sare, der 1946 in Ministerrat umbenannt wur-
de, verbunden war. Fest steht dagegen, daß
die Obersten Militärräte 1950 bei der Auftei-
lung des „Ministeriums für Streitkräfte" in ein
Kriegs- und Kriegsmarineministerium wie-
derhergestellt worden sind. Nach dem Tode

Stalins 1953 führte die erneute Vereinigung
der beiden Ministerien zu einem einheitli-
chen „Verteidigungsministerium" auch zu ei-
ner Zusammenfassung der beiden Militärräte
zu einem einzigen Militärrat beim Ministe-
rium. Unter Chruschtschow ist der Oberste
Militärrat reorganisiert und dabei umbenannt
worden (Vysij Voennyj Sovet, genaue Über-
setzung: Höchster Militärrat). Er setzte sich
aus den wichtigsten Politbüromitgliedern und
Militärbefehlshabern zusammen28). Die Mit-
glieder des sowjetischen Oberkommandos
waren automatisch seine Mitglieder. Der Vor-
sitz wurde von Chruschtschow wahrgenom-
men, der daraus die Stellung eines Obersten
Befehlshabers der sowjetischen Streitkräfte
ableitete. Der Oberste Militärrat unterstand
unmittelbar dem ZK-Präsidium. In Abwesen-
heit Chruschtschows soll er unter Vorsitz von
Koslow oder Mikojan getagt haben. Bei der
Ausschaltung Marschall Shukows im Oktober
1957, der als Verteidigungsminister Kandidat
des Politbüros war, ist ihm vorgeworfen wor-
den, eine Auflösung des Obersten Militärra-
tes gefordert zu haben29). Diese Absicht Shu-
kows ist im Zusammenhang mit seinen Be-
strebungen zu sehen, den Streitkräften eine
autonomere Stellung gegenüber der Partei zu
verschaffen 30).
In den sechziger Jahren ist Von einigen sowje-
tischen Autoren der Oberste Militärrat wie-
der mit seinem alten russischen Namen
(Glavnyj Voennyj Sovet) bezeichnet wor-
den31)- Andererseits gab es Hinweise auf ein
„Verteidigungskomitee" (Komitet Oboro-
ny")32). Es ist möglich, daß damit wieder zwei



unterschiedliche Institutionen, wie sie früher
bestanden hatten, gemeint gewesen sind. In
jedem Fall entspricht der Verteidigungsrat
der UdSSR (Sovet Oborony SSSR), wie er etwa
um 1973 gebildet wurde, dem Obersten Mili-
tärrat der „Chruschtschow-Ära“. Als Vorsit-
zender des Verteidigungsrates ist Breshnew
im Herbst 1977 sogar offiziell als „Oberster
Befehlshaber" tituliert worden 33).

u) H. A. Kissinger, Memoiren 1968—1973, Mün-
chen 1979, S. 1205.
35) Vgl. das Gespräch Chruschtschows mit dem
Chefredakteur der New. York Times, Turner Cat-
ledge, vom 10. Mai 1967, in: Pravda vom 14.5. 1957.

Im Mai 1983 ist Andropow erstmals als Vor-
sitzender des Verteidigungsrates der UdSSR

erwähnt worden. Dies deutet darauf hin, daß
diese Schlüsselstellung grundsätzlich dem
Generalsekretär der KPdSU Vorbehalten ist.
Der Verteidigungsrat der UdSSR soll über ei-
nen eigenen Apparat verfügen, dessen Auf-
bau bisher nicht bekannt geworden ist. Seine
Beschlüsse dürften in bestimmten Fällen ein
solches Gewicht haben, daß sie die endgülti-
gen sicherheitspolitischen Entscheidungen,
die das Politbüro zu treffen hat, vorwegneh-
men.

IV. Das Politbüro als außen- und sicherheitspolitisches
Entscheidungszentrum

Die Vorschläge für bestimmte außen- und si-
cherheitspolitische Maßnahmen und Verein-
barungen mögen von unterschiedlichen
Staats- oder Parteiorganen gemacht werden,
wobei die Initiative von oben überwiegt; die
letzte Entscheidung wird in jedem wichtigen
Fall in der Regel beim Politbüro liegen. Die
Möglichkeit des Generalsekretärs, gestützt
auf das ZK-Sekretariat, das Politbüro beim au-
ßen- und sicherheitspolitischen Entschei-
dungsprozeß zu umgehen, ist, solange die
„kollektive Führung" funktioniert, nicht gege-
ben. Das ist selbst in der Zeit nicht der Fall
gewesen, als Breshnew bereits eine dominie-
rende Stellung im Politbüro innehatte.
Kissinger weist zum Beispiel in seinen Erin-
nerungen darauf hin, daß Breshnew bei den
amerikanisch-sowjetischen Verhandlungen
über den SALT-I-Vertrag auf die Zustimmung
des Politbüros angewiesen war. Er schreibt:
.Als ich Leonid Breshnew kennenlernte, war
er die führende sowjetische Persönlichkeit. Er
hatte jedoch offensichtlich nicht die uneinge-
schränkte Macht in den Händen, und der kör-
perliche Verfall hatte bereits begonnen. Wäh-
rend des Gipfeltreffens bemühte er sich im-
mer wieder darum, den Premierminister Kos-
sygin und den sowjetischen Präsidenten Pod-
gorny an den Gesprächen mit Nixon zu betei-
ligen. Sogar bei der ersten Begegnung mit mir
hatte ich den Eindruck, daß er mir die ge-
meinsamen Auffassungen eines Kollektivs
vortrug, dem er wiederum einen Bericht
schuldig war ... Offenbar hatte Breshnew die
Vollmacht, den Auffassungen des Kollektivs

1 Vgl. den Artikel von Generaloberst G. Srechin,
in: Voennyj vestnik (Militärnachrichten), (1977) 10,
S. f II.

gewisse Nuancen zu geben, durfte aber den
Kurs nicht nach Gutdünken radikal ändern —
wie dies die autoritative und unabhängige
Stellung eines amerikanischen Präsidenten
zuläßt. Doch zugleich hinterließ Breshnew
den Eindruck, daß das Politbüro ihm folgen
würde, wenn er sich von der Notwendigkeit
einer Kursänderung überzeugt hätte."34)
Bei der Entscheidung des Politbüros gilt das
Konsensprinzip; nur strittige Fragen werden
nach Mitteilung Chruschtschows durch Ab-
stimmung mit „einfacher Stimmenmehrheit“
entschieden35). Stimmberechtigt sind nur die
Mitglieder des Politbüros; die Kandidaten des
Politbüros, deren Zahl heute acht beträgt,
können aber in beratender Funktion die Ent-
scheidung beeinflussen. Das gilt sicher auch
für die ZK-Sekretäre und andere Spitzenfunk-
tionäre, die diesen Status nicht besitzen,
wenn sie zu den Sitzungen des Politbüros her-
angezogen werden.
Das Politbüro ist keine monolithische Einheit.
Es ist in gewisser Weise eine Koalition der in
ihm vertretenen Apparate. Je größer ihre
Zahl ist, um so schwieriger erweist sich der
Ausgleich der auseinandergehenden Interes-
sen. Andererseits wird auf diese Weie eine
stärkere Einbindung der einzelnen Herr-
schaftsinstitutionen, die für das politische Sy-
stem der Sowjetunion chrakteristisch sind, er-
reicht. Der Umstand, daß weder die Streit-
kräfte durch einen Berufsmilitär noch der
KGB als Institution im heutigen Politbüro



vertreten sind, darf eher als ein Zeichen der
Schwäche als der Stärke der gegenwärtigen
Kreml-Führung gewertet werden.
Die Politbüromitglieder, die zugleich ZK-Se-
kretäre sind, haben als Repräsentanten des
zentralen Parteiapparats einen bestimmten
Vorrang gegenüber den Politbüromitgliedern,
die aufgrund ihrer hohen Staatsämter den
Staatsapparat im engeren Sinn vertreten. So
stehen sich heute Andropow, bei dem das
Amt des Generalsekretärs den Schwerpunkt
bildet, Tschernenko, Gorbatschow und Roma-
now auf der einen Seite, Tichonow, seine zwei
Ersten Stellvertreter Alijew und Gromyko
und Ustinow auf der anderen Seite gegen-
über. Da es das Amt eines Vorsitzenden des
Politbüros in der KPdSU nicht gibt, wird der
Vorsitz bei den wöchentlichen Sitzungen vom
Generalsekretär und bei seiner Verhinderung
durch den nächstfolgenden ranghöchsten ZK-
Sekretär, aber nicht einem hohen Staatsfunk-
tionär Vahrgenommen36). Bei der dritten
Gruppe, zu denen diejenigen Politbüromit-
glieder gehören, welche die großen regiona-
len oder lokalen Parteiorganisationen vertre-
ten, hat derjenige einen bestimmten Vorteil,
der sich wie Grischin in Moskau befindet, im
Verhältnis zu Schtscherbizkij und Kunajew,
die in Kiew und Alma Ata residieren.
Wichtiger als diese Aufteilung, abgesehen
von der Regelung des Vorsitzes, ist vom
Standpunkt der Macht die Zugehörigkeit zum
„inneren Kreis" des Politbüros, dem die Funk-
tion eines „ständigen Ausschusses" zukommt.
In formeller Hinsicht ist ein solcher Ausschuß
im Parteistatut der KPdSU nicht vorgesehen.
Tatsächlich besteht er als ein Fünfergremium
seit dem Ausgange der „Stalin-Ära"37). Ihm
fällt die Aufgabe zu, die Tagesordnung des
Politbüro-Plenums aufzustellen, die Teilneh-
mer an der Sitzung vorzusehen und eine ge-
wisse Übereinstimmung bei Vorschlägen, die
schwierigere Fragen behandeln, im voraus zu
erzielen. Als Geschäftsführung des Politbüros
fungiert die „Allgemeine Abteilung" des Zen-
tralkomitees, die auch für die Wahrung der
Geheimhaltung zuständig ist38).
Dem ständigen Ausschuß und damit der Füh-
rungsspitze im Kreml gehören seit dem Füh-
rungswechsel außer Andropow Tschernenko,

Tichonow, Ustinow und Gromyko an. Tscher-
nenko und Tichonow waren im Führungsgre-
mium bereits unter Breshnew vertreten.
Tschernenko fiel dabei als Leiter der „Allge-
meinen Abteilung" eine Schlüsselstellung zu.
Unter Andropow sind inzwischen eine Reihe
von personellen und institutioneilen Verän-
derungen im ZK-Apparat durchgeführt wor-
den. In diesem Zusammenhang ist Tschernen-
ko, der als zweiter ZK-Sekretär den Tätig-
keitsbereich des Anfang 1982 verstorbenen
Susslow, einschließlich des Auslandsapparats,
übernommen hat, die Leitung dieser wichti-
gen Verbindungsstelle zwischen dem ZK-Se-
kretariat und dem Politbüro entzogen wor-
den. Nachfolger als Abteilungsleiter wurde
sein bisheriger Stellvertreter K. M. Bogolju-
bow.
Unter Breshnew sind in den letzten Jahren
mehrere Kommissionen des Politbüros, die
sich mit der Problematik bestimmter Berei-
che, denen für die weitere Entwicklung der
Sowjetunion eine besondere Bedeutung zu-
kommt, gebildet worden. Offenbar waren sie
dazu bestimmt, die Tätigkeit des Politbüros
stärker mit dem ZK-Apparat zu verklammern.
Unter ihnen kommt nur der „Ideologischen
Kommission", die unter Chruschtschow beim
Zentralkomitee bestand, eine gewisse Bedeu-
tung für das außen- und sicherheitspolitische
Entscheidungssystem zu. Bisher konnte nicht
festgestellt werden, daß es eine solche Kom-
mission auch für die Außen- und Sicherheits-
politik gibt. Es ist daher anzunehmen, daß der
„ständige Ausschuß", der durch das Führungs-
gremium gebildet wird, auch für die operati-
ven Fragen auf diesem Gebiet zuständig ist.
In einem Interview hat Falin, der ehemalige
sowjetische Botschafter in der Bundesrepu-
blik, der anschließend bis zum Führungs-
wechsel der Erste Stellvertreter Samjatins in
der ZK-Abteilung für Internationale Informa-
tion war, zutreffend auf die Unterschiede zwi-
schen dem sowjetischen und amerikanischen
Entscheidungssystem hingewiesen. Er sagte:
„Our decision-making System differs from the
American in that it is more centralized. In
international or national security affairs the
American Secretaries of State and Defense
can make a good many decisions on their
own. In our case all foreign policy must be
discussed and decided in the Politbüro.“39)



Infolge des hierarchischen Aufbaus der Ein-
parteiherrschaft, die einen autokratisch-tota-
litären Charakter aufweist, fällt dem Politbüro
eine unbeschränkte Machtstellung zu, da es
keinerlei Kontrolle von unten unterliegt. Die
einzige Institution, die, abgesehen vom Partei-
tag, eine abweichende Entscheidung vom Po-
litbüro treffen kann, ist das Zentralkomitee
der KPdSU, das ihm rechtlich übergeordnet
ist Das ist bisher äußerst selten der Fall ge-
wesen. Als Beispiel ist auf das Juni-Plenum
1957, als sich Chruschtschow der Präsidiums-
mehrheit nicht beugte, sowie auf das Januar-
Plenum 1953 und das März-Plenum 1962, bei
denen die Frage nach der Priorität der
Schwer- und Rüstungsindustrie eine wesentli-
che Rolle spielte, zu verweisen. Wenn das Po-
litbüro einigermaßen einig ist, wird es in der
Regel seinen Willen gegenüber dem Zentral-
komitee durchsetzen.
In Anbetracht des autokratisch-totalitären
Herrschaftssystems der Sowjetunion kommt
neben den Bindungen der einzelnen Politbü-
romitglieder, die sich aus der Vertretung be-
stimmter Herrschaftsinstitutionen ergeben,
dem subjektiven Faktor im außen- und sicher-
heitspolitischen Entscheidungsprozeß in je-
dem Fall eine maßgebende Rolle zu.
Die Entscheidung der einzelnen Politbüro-
mitglieder wird nämlich, abgesehen von der
Rücksicht auf die bestehende Machtkonstel-
lation, wesentlich davon abhängen, welche
Auffassungen und Sonderinteressen von ih-
nen außerdem vertreten werden und welchen
Einflüssen sie ausgesetzt sind. Dabei dürfte
neben persönlichen Bindungen, zu denen
auch die Zugehörigkeit zu einer bestimmten
Nationalität gehört, und Generationsunter-
schieden die Zugehörigkeit zu einer bestimm-
ten sozialen Gruppe oder Schicht eine we-
sentliche Rolle spielen.
Das Politbüro bildet in soziologischer Hin-
sicht die Spitze einer politischen Elite, die aus
dem „Nomenklatur-System" hervorgeht und
damit eine Repräsentation der herrschenden
Hochbürokratie darstellt40). Infolgedessen
wird ein Politbüromitglied kaum gegen die

Gesamtinteressen der Hochbürokratie, die
mit der Erhaltung der Einparteiherrschaft
verbunden sind, verstoßen. Die Hochbürokra-
tie ist jedoch keineswegs als monolithisch an-
zusehen. Unterschiede ergeben sich nicht nur
aus der Zugehörigkeit zur Partei- oder Staats-
bürokratie. Sie ergeben sich auch aus der Zu-
gehörigkeit zu einem bestimmten Berufs- und
Bildungsstand und dem dadurch bedingten
besonderen Verhältnis zur technischen oder
wissenschaftlich-kulturellen Intelligenz, das
sich auf die Bewußtseinslage des einzelnen
Politbüromitglieds auswirkt Es gibt Anzei-
chen dafür, daß nicht nur fortschrittliche
Teile der Intelligenz, die keine Herrschaftspo-
sitionen bekleiden, sondern auch eine Reihe
„aufgeklärter Bürokraten" für größere Reform-
anstrengungen eintreten, die zu Veränderun-
gen des bestehenden Einparteisystems in ei-
nem mehr rechtsstaatlichen und pluralisti-
schen Sinn führen könnten. Wenn dieser
Meinungsbildungsprozeß innerhalb der So-
wjetgesellschaft, die eine zunehmende Diffe-
renzierung aufweist, weiter an Kraft zuneh-
men sollte, wird sich auch das Politbüro auf
die Dauer seinem Einfluß nicht ganz entzie-
hen können.
Der Führungswechsel im Kreml nach dem
Tode Breshnews ist nicht mit dem längst fälli-
gen umfassenden Generationswechsel ver-
bunden gewesen. Mehrere Gründe sprechen
daher dafür, daß die gegenwärtige Kreml-
Führung als ein „Übergangsregime" anzuse-
hen ist41)- Eine wesentliche Verjüngung des
Politbüros würde die Umrisse der künftigen
Entwicklungsrichtung der Sowjetunion klarer
erkennen lassen, als das heute der Fall ist. Die
Sowjetpolitik geht trotz der größeren weltpo-
litischen Verflechtung weiterhin vom „Primat
der Innenpolitik" aus. Die Festlegung einer
auf längere Dauer angelegten innenpoliti-
schen Linie würde sich daher entscheidend
auf den künftigen Kurs der sowjetischen Au-
ßen- und Sicherheitspolitik auswirken.



Helga Haftendorn: Das außen- und sicherheitspolitische Entscheidungssy-
stem der Bundesrepublik Deutschland
Aus Politik, und Zeitgeschichte, B 43/83, S. 3—15

Wie wird Außenpolitik gemacht? Wollten wir den Medien — von der Tagesschau über die
BILD-Zeitung bis hin zum SPIEGEL — Glauben schenken, so sind es Bundesminister und
Außenminister einerseits, Interessenverbände und Lobbyisten andererseits. Sicher, Regie-
rungschef und Minister setzen Orientierungsmarken und fällen Krisenentscheidungen;
eine derartige personalisierte Betrachtungsweise übersieht jedoch, daß in den modernen
Demokratien ein weitgelächertes Instrumentarium organisatorischer Routine entstanden
ist, mit dessen Hille 95 % aller außenpolitischen Entscheidungen heute auf der Arbeits-
ebene der zuständigen Ämter und Ausschüsse ablaufen. Die meisten Vorgänge gelangen
gar nicht in die Kabinettsrunde oder auf den Schreibtisch des Regierungschefs. Ein Teil
dieser Entscheidungen — man denke nur an die Agrarmarktordnungen der Europäischen
Gemeinschaft oder Details von Rüstungskontrollverhandlungen — haben einen solchen
speziellen Charakter, daß sie nur von Experten sachverständig getroffen werden können.
Wieder andere Entscheidungen werden nicht mehr im nationalen Kontext, sondern in
inter- oder supranationalen Organisationen getroffen. Dies hat folgenreiche Auswirkun-
gen auf die parlamentarische Kontrolle außenpolitischer Sachverhalte und Entscheidun-
gen, ebenso wie auf das Ausmaß an Unterstützung, das ihnen von den Bürgern entgegen
gebracht wird.
In dem Beitrag wird der Versuch unternommen, sowohl das formale, durch Grundgesetz
und Verwaltungsordnung der Bundesrepublik festgelegte außenpolitische Entscheidungs-
system als auch das neben diesem entstandene und dieses teilweise überlagernde funktio-
nale und problemorientierte Entscheidungssystem darzustellen.

Peter R. Weilemann: Außen- und sicherheitspolitische Entscheidungen im
Regierungssystem der Vereinigten Staaten
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 43/83, S. 16—30

Der Beitrag identifiziert die wichtigen außen- und sicherheitspolitischen Entscheidungs-
instanzen. Er beschreibt die Zuständigkeiten und die innere Organisation des Systems des
Nationalen Sicherheitsrates, des Außenministeriums, des Verteidigungsministeriums und
anderer am Entscheidungsprozeß beteiligter Behörden. Er untersucht die Rolle des Ame-
rikanischen Kongresses und analysiert das Verhältnis der beteiligten Institutionen zuein-
ander. Dabei wird versucht, vor allem die Konfliktstrukturen herauszuarbeiten, die im
amerikanischen System die Formulierung und Durchsetzung einer kohärenten Außen-
und Sicherheitspolitik so schwierig gestalten.



Boris Meissner: Das außen- und sicherheitspolitische Entscheidungssystem
der Sowjetunion
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 43/83, S. 31—45

Das außen- und sicherheitspolitische Entscheidungssystem der Sowjetunion ist durch den
besonderen Charakter des sowjetischen Einparteistaates bedingt Dieser hat dabei einen
unterschiedlichen Verlauf genommen, je nachdem, welchen Charakter die Einparteiherr-
schaft aufwies und ob in der autokratischen Führungsspitze das monokratische oder oli-
garchische Element überwog.
Unter Andropow, der sich im außen- und sicherheitspolitischen Bereich gut auskennt,
aber nur über eine schmale Machtbasis verfügt, überwiegt im Politbüro, das als die eigent-
liche Regierung der Sowjetunion anzusehen ist, eindeutig das oligarchische Element. Es
kommt in einem „Führerkollektiv" zum Ausdruck, das zur Zeit durch die elf Vollmitglieder
des Politbüros gebildet wird.
Aufgrund des straffen zentralistischen Aufbaus des gesamten Entscheidungssystems stellt
es das mit unbeschränkter Macht ausgestattete Entscheidungszentrum dar, im dem alle
wesentlichen außen- und sicherheitspolitischen Entscheidungen getroffen werden.
Auf den einzelnen Stufen des außen- und sicherheitspolitischen Entscheidungsprozesses,
der im Politbüro mündet, wirken einzelne Partei- und Staatsorgane, die dem jeweiligen
Bereich angehören, in unterschiedlicher Weise mit.
Das Politbüro ist in politisch-soziologischer Hinsicht als das Spitzengremium der herr-
schenden Hochbürokratie und zugleich als Koalition der in ihm vertretenen Apparate
anzusehen. Bei der Entscheidungsfindung spielt daher der subjektive Faktor eine bedeut-
same Rolle, insbesondere bei der gegenwärtigen Kreml-Führung, welche die Züge eines
„übergangsregimes" aufweist.


